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Grußwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

⬅

zunächst möchte ich mich Ihnen als neuer Präsi-

dent der Rechtsanwaltskammer Braunschweig 

vorstellen und mich bereits jetzt sehr herzlich für 

das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

Mein Dank gilt ebenso meinem langjährigen Vor-

gänger Michael Schlüter, der mir nicht nur ein „gut 

bestelltes Haus“ hinterlässt, sondern dem Vor-

stand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig 

auch in den nächsten 4 Jahren, nunmehr in der 

Funktion des Schatzmeisters, mit seinem großen 

und reichhaltigen Erfahrungsschatz zur Verfü-

gung stehen wird. Es freut mich sehr, dass er sich 

bereit erklärt hat, für eine weitere Wahlperiode 

im Vorstand und Präsidium der Rechtsanwalts-

kammer mitzuwirken. 

Mir ist durchaus bewusst, dass ich das Amt des Prä-

sidenten in einer besonderen Zeit übernehme. Auf 

den beunruhigenden Rückgang der Zulassungs-

zahlen zur Rechtsanwaltschaft hatte Michael 

Schlüter bereits mehrfach und auch in seinem 

letzten Grußwort hingewiesen. Eine Änderung 

der Situation ist nicht absehbar. Zwar hat sich 

der Rückgang der Zulassungszahlen in unserem 

Kammerbezirk bislang noch nicht signifikant aus-

gewirkt, es steht allerdings zu befürchten, dass 

auch bei uns eine ähnliche Entwicklung wie bei 

den Rechtsanwaltskammern Sachsen-Anhalt und 

Mecklenburg-Vorpommern Einzug halten könnte. 

Bereits jetzt ist eine deutliche Überalterung der 

Kollegenschaft in den hiesigen Rechtsanwalts-

kanzleien festzustellen. Dass dies auch Auswir-

kungen auf die Besetzung der Notarstellen haben 

wird, liegt auf der Hand. Es liegt an uns allen, den 

Anwaltsberuf für Neueinsteigerinnen und Neu-

einsteiger attraktiv zu gestalten. 

Weitere Sorge bereiten die Eingangsrückgänge 

in der Ziviljustiz. Aus einem vom Bundesjustiz-

ministerium in Auftrag gegebenen und jüngst er-

schienen Gutachten, das sich mit den Ursachen 

dieses Phänomens beschäftigt, ergibt sich, dass 

in den Jahren 2005 bis 2019 der Ziviljustiz mehr 

als 600.000 erstinstanzliche Verfahren verloren 

gegangen sind, was einem Rückgang von 32,5 % 

entspricht. Dabei entfallen auf die Amtsgerichts-

barkeit Rückgänge von mehr als 522.000 und für 

die Landgerichtsbarkeit rund 89.000 Verfahren. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen 

von der vorgerichtlichen Konfliktregelung durch 

die Versicherungswirtschaft – auch die Rechts-

schutzversicherungen – bis hin zu Prozessvermei-

dungsstrategien in der Wirtschaft, etwa durch vo-

rausschauende Vertragsgestaltung, eine ständige 

Aktualisierung der AGB oder Kulanzangebote ge-

genüber den Kunden. 

Ob die Initiative des Bundesjustizministeriums 

hinsichtlich der Anhebung der Zuständigkeits-

streitwerte für die Amtsgerichte hier zu einer Än-

derung beitragen wird, bleibt abzuwarten. 

Jedenfalls halte ich es für eines unserer vordring-

lichsten Ziele, dass die Amtsgerichte in der Fläche 

erhalten bleiben und damit eine anwaltliche Ver-

sorgung der Bevölkerung im ländlichen und klein-

städtischen Bereich gewährleistet bleibt. Es muss 

darum gehen, die Zivilgerichtsbarkeit zu stärken 

und die Akzeptanz bei den Rechtssuchenden zu-

mindest zu erhalten, wenn nicht auszubauen.  ⏵
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Grußwort

⬅

Ich halte das für eine der wichtigsten Aufgaben 

der nächsten Jahre und hoffe mit Hilfe der Mit-

glieder des Vorstandes sowie Ihnen allen an der 

Erreichung dieses Zieles mitwirken zu können. 

Nochmals bedanke ich mich bei meinem Vorgän-

ger, der die Geschicke der Rechtsanwaltskammer 

Braunschweig über mehr als 20 Jahren überaus 

erfolgreich gelenkt und gestaltet hat und hoffe, 

dass ich, ohne allzu sehr ins Stolpern zu geraten, 

in seine Fußstapfen treten werde. 

Ich freue mich auf die weitere kollegiale Zusam-

menarbeit im Vorstand, ohne die ein erfolgreiches 

Arbeiten für die Belange der Rechtsanwaltschaft 

nicht möglich ist. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Dr. Peter Beer  

Präsident 
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Abteilungen der Rechtsanwaltskammer 

Stand 06 / 2023

Abteilung I 
Verstöße Daten, Rechtsdienstleistungsgesetz

Dr. Beer (Vorsitz)

Engelhardt

Höxter

Dr. Thiele

Abteilung II 
Berufsrechtliche Verstöße, 
Verstöße gegen Geldwäsche-Gesetz,  § 261 StGB)
LG Bezirk BS 

außer AG GS, Seesen, Bad Gandersheim, Clausthal

 

Dr. Biermann (Vorsitz)

Gutt

Engelhardt

Herrmann

Seitz

Abteilung III 
Berufsrechtliche Verstöße, 
Verstöße § 261 StGB
LG Bezirk GÖ 

mit AG GS, Seesen, Bad Gandersheim, Clausthal

Hausherr (Vorsitz)

Dr. Moos-Wittmund

Ronsöhr

Dr. Thiele

Wehmeyer

Abteilung IV 
Zulassung und Widerruf Rechtsanwälte

Schlüter (Vorsitz)

Hausherr

Ronsöhr

Dr. Beer

Dr. Kupfernagel 

Abteilung V 
Anwaltliche Aus- und Fortbildung, 
Fachanwaltschaften

Dr. Moos-Wittmund (Vorsitz)

Svetlik

Engelhardt

Höxter

Gutt

Herrmann

Abteilung VI 
Aus- und Fortbildung nichtjuristischer Mitarbeiter

Höxter (Vorsitz)

Dr. Biermann

Dr. Kupfernagel  ⏵
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Abteilungen der Rechtsanwaltskammer 

Stand 06 / 2023

Abteilung VII  
Gebühren 

 

Wehmeyer (Vorsitz)

Svetlik

Dr. Biermann

Dr. Kupfernagel

Seitz

Engelhardt

Abteilung VIII 
Abwickler

Schlüter (Vorsitz)

Engelhardt

Hausherr

Ronsöhr

Abteilung IX 
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz

Schlüter (Vorsitz)

Dr. Kupfernagel

Engelhardt (stv. Mitglied)

Gutt

Svetlik

Abteilung X
Schlichtung wegen Schlechtleistung

Dr. Beer (Vorsitz)

Höxter

Dr. Thiele 
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Für folgende Stellen für Notarinnen und Notare 

wird Bewerbungen bis zum 31. Oktober 2023 entgegengesehen:

Notarstellen

Landgerichtsbezirk Braunschweig

8 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Braunschweig

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Clausthal-Zellerfeld

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Goslar

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Helmstedt

7 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Salzgitter

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Seesen

6 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Wolfenbüttel

8 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Wolfsburg

Landgerichtsbezirk Göttingen

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Duderstadt

3 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Einbeck

9 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Göttingen

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Hann. Münden

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Herzberg

6 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Northeim

3 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Osterode

Für die Bewerbung soll der auf den Internetseiten der 

Oberlandesgerichte erhältliche Bewerbungsvordruck, 

Stand Juli 2023, verwendet werden. Die Bewerbungs-

unterlagen sind – auch bei mehrfacher oder wiederholter

 Bewerbung – vollständig beizufügen. 

Wegen der Einzelheiten des Bewerbungsverfahrens 

wird auf die §§ 4 bis 7 AVNot verwiesen. Vorsorglich 

wird darauf aufmerksam gemacht, dass gemäß § 4 a Abs. 2

BNotO nur solche Bewerbungen berücksichtigt werden, 

die innerhalb der Bewerbungsfrist eingegangen sind, es 

sei denn, dass gemäß § 4a Abs. 3 BNotO Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand gewährt worden ist (vgl. auch 

§ 4 Abs. 1 AVNot). Die Bewerberinnen und Bewerber 

können den Nachweis, dass sie mit der notariellen Be-

rufspraxis hinreichend vertraut sind, auch nach Ablauf 

der Bewerbungsfrist erbringen.

Die übrigen Voraussetzungen für die persönliche und 

die fachliche Eignung müssen bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist vorliegen, die für die Auswahl unter mehreren 

Bewerberinnen und Bewerbern maßgebenden Leistun-

gen müssen zu diesem Zeitpunkt erbracht sein. Beschei-

nigungen und sonstige Unterlagen, die dem Nachweis 

der Eignung oder der für die Auswahl maßgebenden 

Leistungen dienen, müssen vor dem Ablauf der Bewer-

bungsfrist bei dem Oberlandesgericht eingehen. Liegen 

diese Bescheinigungen und sonstigen Unterlagen bei 

Ablauf der Bewerbungsfrist noch nicht vor, werden sie 

berücksichtigt, wenn die Bewerberin oder der Bewer-

ber deren Vorlage vor dem Ablauf der Bewerbungsfrist 

angekündigt hat.

Insbesondere muss auch der Antrag nach § 5b Abs. 2 

Satz 2 BNotO auf Anrechnung von Unterbrechungen 

oder Einschränkungen wegen einer Schwangerschaft     ⏵
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oder wegen der Betreuung von Kindern oder pflege-

bedürftigen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 PflegeZG) auf die

Tätigkeit nach § 5 b Abs. 1 Nr. 1 BNotO unter Beifügung

der entsprechenden Nachweise innerhalb der Bewer-

bungsfrist gestellt werden. 

Zum Nachweis der Voraussetzungen des § 5 b Abs. 1 

Nr. 1 und 2 BNotO (allgemeine und örtliche Wartezeit) 

ist der Bewerbung eine von der Bewerberin oder dem 

Bewerber eigenhändig unterschriebene Erklärung bei-

zufügen, in der die Tätigkeit als Rechtsanwältin oder 

Rechtsanwalt im Sinne des § 5 b Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNo-

tO, auch in Verbindung mit § 5 b Abs. 2 BNotO, im Ein-

zelnen dargelegt wird. Die Richtigkeit dieser Angaben 

muss von der Bewerberin oder dem Bewerber anwalt-

lich versichert werden. Daneben ist ein Nachweis über 

die Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer vorzu-

legen (§ 5 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Buchst. c AVNot).

Gemäß § 6 Abs. 1a Satz 2 AVNot ist für das Kalenderjahr 

2023 ein Nachweis über die Teilnahme an notarspezifi-

schen Fortbildungsveranstaltungen im Sinne des § 5 b 

Abs. 1 Nr. 4 BNotO nicht erforderlich.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass § 6 Abs. 1 a 

Satz 2 AVNot aber nicht von der Pflicht befreit, in künf-

tigen Bewerbungsverfahren die jährliche Teilnahme an 

notarspezifischen Fortbildungsveranstaltungen auch für

das Kalenderjahr 2023 nachzuweisen.
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Abschlussfeier für die Auszubildenden  
der Rechtsanwalts- und/oder Notarfachangestelltenprüfung

Am 5. Juli 2023 fand die Abschlussfeier für alle Aus-

zubildenden, die Ihre Abschlussprüfung im Winter 

2022 / 2023 und im Sommer 2023 abgeschlossen ha- 

ben, in der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer 

statt. Die Rechtsanwaltskammer würdigte im Rahmen 

dieser Veranstaltung besonders die Leistungen derje-

nigen Absolventinnen und Absolventen, die überdurch-

schnittlich abgeschnitten hatten. 

Insgesamt haben 61 Prüflinge aus den Prüfungsbezir-

ken Braunschweig, Göttingen, Northeim und Wolfsburg 

an der Abschlussprüfung teilgenommen. Fünf Prüflinge 

erreichten die Gesamtnote „sehr gut“ und 21 Prüflinge 

die Gesamtnote „gut“. Mit „befriedigend“ wurden 17 

Prüfungen bewertet, mit „ausreichend“ 14. Vier Prüflin-

ge haben nicht bestanden.

Der Vorsitzende der Ausbildungsabteilung des Vor-

standes, Herr Vizepräsident Rechtsanwalt Christoph 

Höxter, würdigte in einer Ansprache die Leistungen

der anwesenden Prüfungsteilnehmer/-innen. Er dankte 

den Ausbilderinnen und Ausbildern und auch den Mit-

gliedern der Prüfungskommissionen. Für die Rechts-

anwaltskammer überbrachte er die besten Wünsche

für den weiteren beruflichen Weg und übergab sodann

die Fachangestelltenbriefe nebst kleinem Präsent

an die Absolventen/-innen.

Erfreulich war, dass auch Mitglieder der Prüfungs-

ausschüsse und Lehrkräfte den Weg in die Geschäfts-

stelle gefunden hatten, um mit den Prüflingen zu 

feiern. Nach Abschluss des offiziellen Teils lud die 

Kammer zu einem kleinen Imbiss ein, der Gelegenheit 

zu regen Gesprächen zwischen den Vertretern der

Rechtsanwalts- und Notarkammer, den Prüfungsaus-

schussmitgliedern und den Absolventen bot. 

Braunschweig, 18.07.2023 / Anika Bäse
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Vorstand der Rechtsanwaltskammer ist sehr auf das ehrenamtliche 

Engagement der Kammermitglieder angewiesen, die sich auf vielfältige 

Weise im Dienste der Kollegenschaft in die Kammerarbeit einbringen.  

So bearbeiten viele unserer Mitglieder in den zahlreichen Fachaus-

schüssen Fachanwaltsanträge, setzen sich Kollegen bei der Referendar-

ausbildung als AG Leiter ein, engagieren sich Rechtsanwälte und Rechts-

anwältinnen in der Berufsausbildung der Rechtsanwalts und Notarfach-

angestellten, und vieles mehr.

Insbesondere diesen Kollegen möchten wir ganz herzlich danken und 

auch für alle anderen Kammermitglieder Anreize schaffen, einmal in der 

Geschäftsstelle vorbeizuschauen und sich möglicherweise zukünftig auch 

einmal in die Kammerarbeit einzubringen.

 

Wir wollen deshalb ein Sommerfest auf dem Hof der Kammergeschäfts-

stelle veranstalten. Wegen der Vielzahl der Aufgaben konnten wir das 

in diesem Jahr nicht mehr umsetzen, bitten Sie aber, sich den Termin für 

das nächste Jahr am 21.08.2024 in ihrem Terminkalender zu notieren, 

damit wir mit vielen Kollegen feiern können. 

Sie sind alle ganz herzlich eingeladen.

 Der Vorstand 

Save the date!
21.08.2024
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Das sogenannte "Parlament der Anwaltschaft" besteht 

derzeit aus insgesamt 120 Mitgliedern, von denen 91 

stimmberechtigt sind. Nach § 191b BRAO setzt sich die 

Satzungsversammlung aus gewählten und damit stimm-

berechtigten Mitgliedern und aus den sogenannten 

geborenen Mitgliedern ohne Stimmrecht zusammen. 

Zu letzteren gehören das Präsidium der BRAK und die 

Präsidenten der 28 Rechtsanwaltskammern, sofern sie 

nicht ebenfalls in geheimer und unmittelbarer Wahl 

gem. § 191b BRAO gewählt worden sind. 

Die Zahl der Auszubildenden zum / zur Rechtsanwalts- 

oder Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten sind 

seit Jahren rücklüufig, entgegen dem Trend in anderen 

freien Berufen. Diese Entwicklung wird durch eine wei-

tere negative Entwicklung überlagert: Von den immer 

weniger werdenden Auszubildeneden führen auch im-

mer weniger ihre Ausbildung zu Ende bzw. bleiben nach 

deren Abschluss in der Anwaltschaft tätig.  

Mitglieder der 8. Satzungsversammlung (ab 01.07.2023)

Ausbildungssituation von ReFas – Alarmstufe rot! 
Ursachen und Folgewirkungen von Ausbildungsabbrüchen

BRAK Newsroom

Neuigkeiten rund um den Anwaltsberuf

⬅

Klicken Sie hier, um zu dem Beitrag zu gelangen. 

Klicken Sie hier, um zu dem Beitrag zu gelangen. 

https://www.brak.de/die-brak/satzungsversammlung/mitglieder-der-8-satzungsversammlung/
https://www.brak-mitteilungen.de/flipbook/mitteilungen/2023/04/22/index.html
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Ersatzeinreichung bei vorübergehender technischer Unmöglichkeit

Seit dem 1.1.2022 dürfen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Schriftsätze, Anträge und Erklärungen 
den Gerichten nur noch in elektronischer Form übermitteln. Störungen der dafür erforderlichen Infrastruktur 
treten immer wieder auf. Fristabläufe drohen. Der folgende Beitrag soll unter Berücksichtigung der Gesetzes-
begründung und der aktuellen Rechtsprechung Hinweise geben, wie zu verfahren ist, wenn die Justiz 
aus technischen Gründen nicht auf elektronischem Wege erreichbar ist.

Rechtliche Grundlagen

Der Gesetzgeber hat in den Verfahrensordnungen in 

der seit dem 1.1.2022 jeweils geltenden Fassung fest-

gelegt, dass eine Einreichung von Schriftsätzen, Anträ-

gen und Erklärungen im Falle einer vorübergehenden 

Unmöglichkeit der elektronischen Einreichung aus 

technischen Gründen nach den allgemeinen Vorschrif-

ten zulässig bleibt.

Diese Möglichkeit zur Ersatzeinreichung ist von einem 

Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

abzugrenzen. Die Ersatzeinreichung dient der Frist-

wahrung. Ist die Frist bereits verstrichen, kommt eine 

Ersatzeinreichung nicht mehr in Betracht. Dann ist ein 

Wiedereinsetzungsantrag zu stellen. 

Prüfen Sie die Voraussetzungen und Erfolgsaussichten 

der Ersatzeinreichung in jedem Einzelfall ganz genau 

und stellen Sie ggf. hilfsweise einen Antrag auf Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand.

Voraussetzungen der Ersatzeinreichung

Die Möglichkeit der Ersatzeinreichung besteht nur in 

Fällen einer vorübergehenden Unmöglichkeit der elek-

tronischen Einreichung. Die professionellen Einreicher 

sind dadurch nicht von der Notwendigkeit entbunden, 

die erforderlichen technischen Einrichtungen für die 

Einreichung elektronischer Dokumente vorzuhalten 

und bei technischen Ausfällen unverzüglich für Abhilfe 

zu sorgen. 

(vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 17/12634, 28) 

Das OVG Münster (Beschl. v. 6.7.2022 – 16 B 413/22) 

entschied, dass eine Internetstörung über einen Zeit-

raum von fünf Wochen nicht mehr vorübergehend sei 

und der Rechtsanwalt ggf. einen Internet-Hotspot hätte 

einrichten müssen.

Die elektronische Einreichung muss aus technischen 

Gründen vorübergehend nicht möglich sein. Dabei 

spielt es nach dem Willen des Gesetzgebers keine Rolle, 

ob die Ursache für die vorübergehende technische Un-

möglichkeit in der Sphäre des Gerichts oder in der Sphä-

re des Einreichenden zu suchen ist (BT-Drs. 17/12634, 

27).

Technische Gründe i.S.d. § 130 d S. 2 ZPO liegen nur bei 

einer Störung der für die Übermittlung erforderlichen 

technischen Einrichtungen vor, nicht dagegen bei in

der Person des Einreichers liegenden Gründen (BGH,

Beschl. v. 25.1.2023 – IV ZB 7/22). Der Beschwerde- 

führer hatte vorgetragen, dass er aufgrund einer Er-

krankung am Urlaubsort und dort fehlender techni-

scher Ausstattung nicht in der Lage gewesen sei, die 

Berufungsbegründung als elektronisches Dokument 

zu übermitteln. Dies ließ der BGH nicht ausreichen. 

Bereits der Wortlaut des § 130 d S. 2 ZPO spreche 

dagegen, in Fallgestaltungen, in denen die techni-

schen Einrichtungen zur Übermittlung eines Schrift-

satzes als elektronisches Dokument funktionsfähig 

vorhanden seien und dem Einreichenden lediglich 

der tatsächliche Zugriff darauf versperrt sei, von 

einer vorübergehenden Unmöglichkeit zur Über-

mittlung aus „technischen Gründen“ auszugehen.

Störungen können auch in der Sphäre der Justiz auftre-

ten und dazu führen, dass die Einreichung technisch    ⏵

Berlin, Juli 2023      |    Rechtsanwältin Julia von Seltmann
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TIPP

https://dserver.bundestag.de/btd/17/126/1712634.pdf
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2022/16_B_413_22_Beschluss_20220706.html
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unmöglich ist. Sie sind insbesondere daran zu erkennen, 

dass Fehlermeldungen bei der Adressierung der Gerich-

te auftreten oder die Nachricht nicht erfolgreich gesen-

det werden konnte.

Prüfen Sie immer, ob Ihre Nachricht erfolgreich ver-

sandt wurde! Die Rechtsprechung stellt hohe Anforde-

rungen an die Prüfung der erfolgreichen Nachrichten-

übermittlung.

Unverzügliche Glaubhaftmachung

Die technische Unmöglichkeit der Übermittlung ein-

schließlich ihrer vorübergehenden Natur ist unverzüglich 

glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung sollte mög-

lichst gleichzeitig mit der Ersatzeinreichung erfolgen. 

Jedoch sind Situationen denkbar, in denen der Rechts-

anwalt erst kurz vor Fristablauf feststellt, dass eine 

elektronische Einreichung nicht möglich ist und bis zum 

Fristablauf keine Zeit mehr verbleibt, die Unmöglichkeit 

darzutun und glaubhaft zu machen. In diesem Fall ist die 

Glaubhaftmachung unverzüglich, also ohne schuldhaftes 

Zögern, nachzuholen (BT-Drs. 17/12634, 28).

 

Darauf, dass Gerichte Milde walten lassen, sollte man 

sich indes nicht verlassen. Denn der BGH wies darauf 

hin, dass ein Gericht nicht gehalten sei, die Vorschrift 

des § 130d S. 3 Hs. 1 ZPO nach ihrem Inkrafttreten 

während einer (weiteren) Übergangsfrist nicht oder nur 

„behutsam“ anzuwenden (BGH, Beschl. v. 15.12.2022 – 

III ZB 18/22).

Der Rechtsbegriff „unverzüglich“ in § 130 d S. 3 ZPO ist 

im Sinne der in § 121 I 1 BGB enthaltenen Legaldefini-

tion als „ohne schuldhaftes Zögern“ auszulegen (BGH, 

Beschl. v. 15.12.2022 – III ZB 18/22). Die Glaubhaftma-

chung muss zeitlich unmittelbar erfolgen. Anders als bei 

§ 121 BGB sei der Rechtsanwältin oder dem Rechtsan-

walt keine gesonderte Prüfungs- und Überlegungszeit 

zu gewähren, sondern die Glaubhaftmachung habe zu 

erfolgen, sobald Kenntnis vom Scheitern der Einreichung 

aus technischen Gründen bestehe und die Rechtsanwäl-

tin oder der Rechtsanwalt zu einer geschlossenen Schil-

derung der tatsächlichen Abläufe oder Umstände in der 

Lage sei (BGH, Beschl. v. 26.1.2023 – V ZB 11/22).

Ist es bereits im Zeitpunkt der Ersatzeinreichung eines 

Schriftsatzes möglich, die vorübergehende technische 

Unmöglichkeit der elektronischen Übermittlung dar-

zulegen und glaubhaft zu machen, hat dies mit der Er-

satzeinreichung zu erfolgen. In diesem Fall genügt es 

nicht, wenn die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt 

die Voraussetzungen für eine Ersatzeinreichung nach-

träglich darlegt und glaubhaft macht (BGH, Beschl. v. 

17.11.2022 – IX ZB 17/22).

Meist gibt es bereits bei der fehlgeschlagenen elektro-

nischen Übermittlung Hinweise darauf, dass die elektro-

nische Einreichung nicht erfolgreich war. Diese Hinwei-

se sollten mit der Ersatzeinreichung für die Darlegung 

und Glaubhaftmachung genutzt werden. Gegebenen-

falls können später noch Konkretisierungen erfolgen, 

die man sich vorbehalten sollte.

Für den Fall einer fehlgeschlagenen Adress-Suche hat-

te das LAG Schleswig-Holstein entschieden, dass ein 

konkreter Vortrag erforderlich sei, warum kein Bedien-

fehler vorliege (LAG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 

8.4.2021 – 1 Sa 358/20). 

Zulässige Mittel der Glaubhaftmachung sind alle prä-

senten Beweismittel i.S.v. §§ 355 bis 455 ZPO, die Ver-

sicherung an Eides statt, die anwaltliche Versicherung, 

schriftliche Erklärung von Zeugen, Privatgutachten, 

Auswertungen der Metadaten, Screenshots oder Fotos 

(dazu von Seltmann, BRAK-Magazin 6/2021, 12 f.).

Rechtsfolge 
der vorübergehenden technischen Unmöglichkeit

Liegt eine vorübergehende technische Unmöglichkeit 

vor, ist die Übermittlung nach den allgemeinen Vor-

schriften ausnahmsweise zulässig. Zulässig sind insbe-

sondere die Übermittlung per Post, das Einlegen in den 

(Nacht-)Briefkasten des Gerichts oder ein Telefax. Auf 

Anforderung des Gerichts ist die Einreichung in elek-

tronischer Form nachzuholen.  ⏵ 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py%3FGericht%3Dbgh%26Art%3Den%26nr%3D132233%26pos%3D0%26anz%3D1
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/search
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/search
https://www.brak-mitteilungen.de/flipbook/magazin/2021/06/12/index.html
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§ 130d ZPO – 
Nutzungspflicht 
für Rechtsanwälte und Behörden

Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie 

schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, 

die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde 

oder durch eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 

öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüs-

se eingereicht werden, sind als elektronisches Doku-

ment zu übermitteln. 

Ist dies aus technischen Gründen vorübergehend 

nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den all-

gemeinen Vorschriften zulässig. 

Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Er-

satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft 

zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 

Dokument nachzureichen.
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Rechtsgrundlage der Ersatzeinreichung

Entsprechende Regelungen 
in den anderen Verfahrensordnungen: 

§ 14 b FamFG

§ 46 g ArbGG 

§ 65 d SGG 

§ 55 d VwGO

§ 52 d FGO 

§ 32 d StPO 

§ 110 c OWiG   
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82. Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern

Die 82. Tagung der Gebührenreferenten1 der Rechtsanwaltskammern 
fand auf Einladung der RAK Hamm am 29.04.2023 in Dortmund statt.

1.       EuGH zu den Anforderungen  
an Stundensatzvereinbarungen

Die Gebührenreferenten befassten sich eingehend mit 

dem Urteil des EuGH vom 12.01.2023 (Az. C 395/21).

Nach Auffassung des EuGH ist die in dem zugrunde-

liegenden Fall verwendete Klausel über eine Stunden-

satzvereinbarung im Sine von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 

93/13/EWG (geändert durch Richtlinie 2011/83/EU) 

missbräuchlich. Sie genüge nicht dem Erfordernis, dass 

die Klausel klar und verständlich abgefasst sein muss, 

wenn dem Verbraucher vor Vertragsabschluss nicht die 

Informationen erteilt worden sind, die ihn in die Lage 

versetzt hätten, seine Entscheidung mit Bedacht und in 

voller Kenntnis der wirtschaftlichen Folgen des Vertrag-

sabschlusses zu treffen.

Vor diesem Hintergrund diskutierten die Gebührenre-

ferenten, welche konkreten Anforderungen erfüllt sein 

müssen, damit Vergütungsklauseln unproblematisch 

wirksam sind. Dies geht allerdings aus der EuGH-Ent-

scheidung nicht eindeutig hervor, dass sich nach An-

sicht der Gebührenreferenten zeigen muss, wie die 

deutschen Gerichte mit dieser Entscheidung umgehen 

werden.

Einigkeit bestand bei den Gebührenreferenten aber, 

dass es für Rechtsanwälte zu Beginn des Mandats 

nicht möglich ist, eine Schätzung der aufzuwendenden 

Stunden vorzunehmen. Dennoch sollte vorsorglich in 

regelmäßigen Abständen (siehe Rn. 44 des Urteils; wel-

che konkret lässt der EuGH offen) abgerechnet, der zu 

erwartende Arbeitsaufwand mit dem Mandaten immer 

wieder besprochen (und hinreichend begründet) wer-

den. Die Hinweise an den Mandanten sollten dokumen-

tiert werden.

Die Gebührenreferenten werden die Entwicklungen in 

der deutschen Rechtsprechung hinsichtlich der Auswir-

kungen des EuGH-Urteils auf die Abfassung von Vergü-

tungsvereinbarungen weiter beobachten.

In diesem Zusammenhang befassten sich die Gebühren-

referenten außerdem mit dem Urteil des OLG München 

vom 02.02.2022 (Az. 15 U 2738/21 Rae) zur Sittenwid-

rigkeit einer vereinbarten Anwaltsvergütung.

2.       Geschäftsgebühren in Massenverfahren

Die Gebührenreferenten beschäftigten sich mit den et-

waigen Auswirkungen des BGH-Urteils vom 10.05.2022 

(Az. VI ZR 156/20) auf die Erstellung von Gebührengut-

achten nach § 14 Abs. 3 RVG.

In einem Massenverfahren hatte der BGH auch zu ent-

scheiden, ob eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV 

RVG von mehr als 1,3 gefordert werden kann. Insofern 

hält der BGH es im konkreten Fall für gerechtfertigt, 

dass die erhebliche Einarbeitungszeit in die technischen 

und rechtlichen Fragen einer Haftung der Beklagten 

auf die Vielzahl der von den Instanzbevollmächtigten 

des Klägers betreuten Verfahren mit vergleichbaren 

Fragestellungen umzulegen ist, sodass die Bearbeitung 

des konkreten Streitfalles keine überdurchschnittlichen 

Schwierigkeiten mehr aufweist.

Nach Ansicht der Gebührenreferenten müssen – anders 

als vom BGH vorgenommen – grundsätzlich Skaleneffek-

te bei der Prüfung des „Umfangs“, nicht der „Schwierig-

keit“ der anwaltlichen Tätigkeit im Rahmen des § 14 Abs. 

1 RVG berücksichtigt werden. Im Übrigen werden sie die 

Rechtsprechung zu Geschäftsgebühren in Massenver-

fahren weiter kritisch beobachten.  ⏵

1     Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige  
Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet.  
Die gewählte Form bezieht sich grundsätzlich auf Angehörige  
aller Geschlechter, sofern nicht ausdrücklich auf ein Geschlecht  
Bezug genommen wird.

Berlin, 31.08.2023      |    Az. 7.12.
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3.       BVerfG:  
Kostenentscheidung eines Sozialgerichts

Thema der Tagung war auch eine erfolgreiche Verfas-

sungsbeschwerde über die Kostengrundentscheidung 

eines Sozialgerichts (BVerfG, Beschl. v. 08.02.2023 – 

1 BvR 311/22). Die Gebührenreferenten halten diese 

Entscheidung für sehr erfreulich, da die Spruchpraxis 

vieler Sozialgerichte dem entgegengestand.

Das Sozialgericht verweigerte in einer Kostenentschei-

dung die Kostenerstattung für die Kosten der Untätig-

keitsklage, da der Rechtsanwalt es vor Klageerhebung 

nicht angemahnt hatte. Diese Entscheidung hob das 

BVerfG auf. Die allgemeine Pflicht, die Behörde nach Ab-

lauf der gesetzlichen Wartefrist auf den Antrag zunächst 

auf die ausstehende Entscheidung über den Antrag oder 

Widerspruch aufmerksam zu machen, gebe es nicht.

4.       Anwaltsgerichtliche Verfahren:  
Auslagen des Pflichtverteidigers

Wird in anwaltsgerichtlichen Verfahren ein Rechts-

anwalt als Pflichtverteidiger bestellt, legt der AGH 

zunächst der Rechtsanwaltskammer – als Träger des 

Gerichts – die Kostentragung des Pflichtverteidigers 

auf. Im Kostenfestsetzungsverfahren muss der Rechts-

anwalt als Kostenschuldner diese Kosten zwar grund-

sätzlich erstatten. Da in solchen Fällen die Verfehlungen 

häufig auf fiskalischer Ebene beruhen, besteht jedoch 

die Gefahr für die Rechtsanwaltskammern, keine Rück-

erstattung zu erhalten.

5.       Gutachten gem. § 14 RVG:  
Ermittlung des Sachverhaltes durch die RAK?

Die Frage, inwieweit das Gericht verpflichtet ist, dem 

Vorstand der Rechtsanwaltskammern vor Erstellung 

eines Gutachtens gem. § 14 RVG den zugrunde zu le-

genden Sachverhalt mitzuteilen, wurde von den Teilneh-

mern der Tagung eingehend erörtert.

Im Ergebnis bestand Einigkeit, dass es – entsprechend 

den Vorschriften zum Sachverständigenbeweis in der 

ZPO – Aufgabe des Gerichts und nicht der Rechtsan-

waltskammern ist, den (streitigen)

Sachverhalt zu ermitteln und festzulegen (vgl. § 404a 

Abs. 3 ZPO). Bei Unklarheiten muss die Rechtsanwalts-

kammer die Akte zur Klärung an das Gericht zurückschi-

cken (vgl. auch §§ 404a Abs. 2, 407a Abs. 4 ZPO).

6.     83. und 84. Tagung der Gebührenreferenten

Die RAK Berlin wird die 83. (Herbst-)Tagung der Ge-

bührenreferenten am 07.10.2023 in Berlin ausrichten. 

Die 84. (Frühjahrs-)Tagung wird auf Einladung der RAK 

Stuttgart am 06.04.2024 stattfinden.   
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Für die Rechtsanwaltskammer Braunschweig hat Frau Rechtsanwältin Wehmeyer  

als Vorsitzende der Gebührenabteilung an der Sitzung teilgenommen.
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Finger weg von Verteidigerkorrespondenz!

Bundesrechtsanwaltskammer beanstandet rechtswidrige Praxis  
der Sichtung von Korrespondenz zwischen Verteidigern und Beschuldigten

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) wandte sich 

am 11.09.2023 mit einem schriftlichen Appell an die 

Justizministerinnen und Justizminister der Länder, um 

auf eine rechtsstaatlich höchst bedenkliche Entwick-

lung aufmerksam zu machen: Vermehrt ordnen Staats-

anwaltschaften die Sichtung von Verteidigerkorres-

pondenz an. Sowohl die Anordnung selbst als auch die 

nachfolgend tatsächlich durchgeführte Sichtung sind 

nach Ansicht der BRAK rechtlich untragbar, da Verteidi-

gerkorrespondenz der Sichtung der Staatsanwaltschaft 

grundsätzlich entzogen ist und einem Beschlagnahme-

verbot aus § 97 Abs. 1 StPO unterliegt.

Die BRAK reagiert damit auf sich in jüngster Zeit häu-

fende Berichte von Kolleginnen und Kollegen, nach de-

nen verschiedene Staatsanwaltschaften digitale oder 

Papier-Korrespondenz zwischen Beschuldigten und 

Verteidigerinnen sowie Verteidigern mitnehmen, um 

diese gem. § 110 StPO zu sichten. Dies sogar dann, 

wenn die Korrespondenz klar und deutlich als sog. „Ver-

teidigerkorrespondenz“ gekennzeichnet oder erkenn-

bar ist. Den Berichten zufolge betrifft dieses Phänomen 

insbesondere Sachverhalte mit Bezug zu Cum-Ex-Fällen 

oder Sanktionsverstößen. Dieses Vorgehen stellt einen 

evidenten Verstoß gegen die Beschlagnahmefreiheit 

aus § 97 Abs. 1 Nr. 1 StPO und damit ein zentrales Be-

schuldigtenrecht dar. Die Beschlagnahmefreiheit gilt 

bekanntermaßen nicht nur bei der Beschlagnahme von 

Unterlagen im Gewahrsam des Verteidigers, sondern 

auch für solche im Gewahrsam des Beschuldigten. Dies 

hat auch das BVerfG in ständiger Rechtsprechung hin-

reichend klargestellt.

Die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen 

Mandantinnen/Mandanten und Anwältinnen/Anwäl-

ten muss mit Blick auf die anwaltliche Verschwiegen-

heitspflicht (§ 43a BRAO) unantastbar bleiben. Das 

Institut der Verschwiegenheitspflicht dient nicht etwa 

den Interessen der Anwaltschaft, sondern schützt die 

Mandantinnen und Mandanten. Durch die anwaltliche 

Verschwiegenheitspflicht wird nicht nur das Individua-

linteresse des Mandanten, sondern auch das Interesse 

der Allgemeinheit an einer geordneten Rechtspflege 

geschützt. Eingriffe in den Vertrauensbereich „Anwalt 

– Mandant“ sind daher zwingend auszuschließen und 

zu unterbinden. In einem Rechtsstaat muss das Recht 

auf eine effektive Verteidigung und ein faires Verfahren 

geschützt werden.

Die BRAK setzt sich daher für ein umgehendes Ende 

dieser rechtswidrigen Praxis ein und bittet die Länder 

um ihre Unterstützung.

„Wir fordern die zuständigen Ministerien auf, umgehend 

die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um diese 

Praxis zu verhindern und die Rechte der Beschuldig-

ten und ihrer Verteidiger bzw. von Mandantinnen und 

Mandanten und Anwältinnen und Anwälten zu wahren!“, 

so BRAK-Präsident Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich 

Wessels. „Bei der hier kritisierten staatsanwaltlichen 

Praxis handelt es sich nicht um eine gesetzgeberische 

Entscheidung, sondern um behördliches Handeln au-

ßerhalb des gesetzlichen Rahmens. Es besteht daher 

besondere Dringlichkeit, hier die Stimme zugunsten 

von Mandantinnen und Mandanten sowie Anwältinnen 

und Anwälten zu erheben. Wir müssen diese Praktiken 

beanstanden, ehe sie zur gebilligten Gewohnheit wer-

den“.   

Berlin, 11.09.2023      |    Presseerklärung Nr. 7
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Steuervereinfachung und Steuerfairness?  
Keine Wachstumschancen!

BRAK übt scharfe Kritik am Referentenentwurf des BMF zum Wachstumschancengesetz

Unter dem vielversprechenden Titel Wachstumschan-

cengesetz leitete das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) einen 

Referentenentwurf zu, dessen Ziel es sein soll, Wachs-

tumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steu-

ervereinfachung und Steuerfairness zu stärken. Was 

nach Begünstigungen für Steuerpflichtige klingt – und 

der BRAK mit unverhältnismäßig kurzer Stellungnahme-

frist präsentiert wurde - entpuppt sich auf den zweiten 

Blick im Wesentlichen als etwas ganz anderes, nämlich 

als Pflichtenkatalog für Beraterinnen und Berater sowie 

Steuerpflichtige, denn insbesondere die Regelung in der 

Abgabenordnung (AO) enthält Mitteilungspflichten bei 

nationaler Steuergestaltung.

Trotz der knapp bemessen Frist hat sich der BRAK-Aus-

schuss Steuerrecht intensiv mit dem Entwurf befasst 

und sieht sich veranlasst, mit einer Stellungnahme 

scharfe Kritik zu üben. 

Bereits den Titel des geplanten Gesetzes kritisiert die 

BRAK als irreführend. Für Steuervereinfachung, Steu-

erfairness oder Wachstumschancen lässt der Entwurf 

keinen Raum. Die in Art. 1 genannten Förderungen set-

zen ein erhebliches Investment des Steuerpflichtigen 

voraus. Nur unter erheblichem Kapitaleinsatz kann er 

ggf. eine Förderung von 15 % der Bemessungsgrundlage 

erhalten. Hinsichtlich der Grenze für ein geringwertiges 

Wirtschaftsgut eine Anpassung von 800 auf 1.000 Euro 

festzulegen, dürfte ebenfalls keinen Investitionsschub 

bedingen. Schon gar nicht wachstums- oder investiti-

onsfördernd zeigen sich nach Auffassung der BRAK die 

Änderungen in der Abgabenordnung. Statt Steuerver-

einfachung sehen sie für die Steuerpflichtigen und ihre 

Berater einen erheblichen Verwaltungsmehraufwand 

vor und setzen sie außerdem einer weiteren Bußgeld-

drohung aus.

Die geplante Erweiterung von Meldepflichten auf in-

nerstaatliche Steuergestaltungen nach §§ 138l ff. AO-E 

lehnt die BRAK kategorisch ab. In der geplanten Aus-

dehnung sieht sie eine nicht verhältnismäßige, nicht 

hinreichend evaluierte und rechtsstaatsgefährdende 

Verletzung des Verschwiegenheitsprivilegs rechts- und 

steuerberatender Berufe, die in keinerlei akzeptablem 

Kosten-Nutzen-Verhältnis steht. Die massive Belastung 

des Vertrauensverhältnisses zwischen Rechtsanwalt 

und Mandant scheint im Rahmen des Gesetzgebungs-

vorhabens seitens des BMF nicht im Ansatz bedacht, 

jedenfalls aber ignoriert worden zu sein. Dieses rechts-

staatlich elementare Privileg nicht berücksichtigt zu 

wissen, hält die BRAK für untragbar. Es gehört zu den 

Aufgaben von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, 

für ihre Mandantinnen und Mandanten die jeweils ak-

tuelle Rechtslage zu prüfen und dann das umzusetzen, 

was aufgrund dieser Rechtslage legal möglich ist. Dies 

schließt auch eine Steueroptimierung ein. Anderenfalls 

laufen Anwältinnen und Anwälte Gefahr, sich einer Haf-

tung auszusetzen. Sie müssten durch die Einführung der 

Meldepflicht also das melden, was ihr ureigener Tätig-

keitsbereich ist und würden auch damit gegen ihre ge-

setzliche Verschwiegenheitsverpflichtung verstoßen.

Rechtsanwältin Ulrike Paul, zuständige Vizepräsidentin 

der BRAK findet deutliche Worte: „Es geht hier um nicht 

weniger, als einen gesetzlichen Straftatbestand (§ 203 

StGB) für die Interessen der Finanzverwaltung außer 

Kraft zu setzen. Das finde ich unerhört! Nennen wir das 

Kind doch beim Namen: Aus rein fiskalischen Interes-

sen soll die Anwaltschaft zum Volksverpetzer gemacht 

und eine tragende Säule unseres Rechtsstaats abgesägt 

werden. Der Vertrauensschaden für Rechtsuchende – 

nicht nur gegenüber ihrem Anwalt, sondern auch gegen-

über dem Rechtsstaat – wäre unumkehrbar und unwi-

derruflich. Ich persönlich empfinde das als regelrecht   ⏵

Berlin, 26.07. 2023      |    Geschäftsführerin Stephanie Beyrich
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-07-17-Wachstumschancengesetz/1-Referentenentwurf.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.brak.de/fileadmin/05_zur_rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2023/stellungnahme-der-brak-2023-43.pdf
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skandalös. Nun sollen Anwaltschaft und Steuerpflich-

tige richten, was der Steuergesetzgeber versäumt hat. 

Ein inakzeptables Ansinnen.“

Besonders prekär: Außerhalb der EU ansässige Berater 

wären von der Regelung nicht erfasst. „Wachstumschan-

cen ergeben sich hieraus in gewisser Weise schon“, so Vi-

zepräsidentin Paul mit einer gehörigen Portion Sarkas-

mus. „Allerdings ausschließlich im Sinne von Zuwachs 

im Beratungsmarkt außerhalb der EU. Für uns dagegen 

besteht nicht nur das Problem der Meldepflicht an sich, 

sondern auch Ungewissheit darüber, wann überhaupt 

was zu melden ist. Der Entwurf ist an Unschärfe kaum 

zu überbieten. Es liegt der Verdacht nahe, dass ein Klima 

des vorauseilenden Gehorsams verbreitet werden soll. 

Ganz nach dem Motto: Wenn unklar ist, ab wann ich et-

was melden soll, melde ich lieber mal.“

Ebenso scharf kritisiert die BRAK die vorgesehenen 

Regelungen zur elektronischen Rechnung, die auch 

die Anwaltschaft betreffen. Zwingender Bestandteil 

einer Rechnung sind unter anderem die Angabe des 

Leistungsempfängers, also der Mandantin bzw. des 

Mandanten – sowie Angaben zur Leistung selbst. Beide 

Angaben unterfallen der gesetzlichen, strafbewehrten 

Verschwiegenheitsverpflichtung der Rechtsanwältin-

nen und Rechtsanwälte. Soweit mit den beabsichtigten 

Regelungen ein unmittelbarer Zugriff der Finanzbehör-

den auf die Rechnungen ermöglicht werden soll, ist nach 

Auffassung der BRAK zwingend sicherzustellen, dass 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte durch die Erfül-

lung der Übermittlungspflicht nicht gegen ihre berufs-

rechtliche Verschwiegenheitspflicht verstoßen.

Vizepräsidentin Paul ergänzt: „Man könnte fast den 

Eindruck gewinnen, das zuständige Finanzministerium 

habe versucht, die mit dem Entwurf einhergehenden 

Angriffe auf die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht 

besonders hübsch und mit einer dicken Schleife zu ver-

packen, um das Geschenk dann derartig kurzfristig vor 

der Tür der BRAK abzulegen, dass ein Auspacken nicht 

mehr möglich ist. Zum Glück sind wir notfalls auch sehr 

kurzfristig mit unserer Kritik bei der Hand. Und Kritik 

ist bezüglich dieses Entwurfs dringend angezeigt, nicht 

allein wegen des irreführenden Namens. Das Recht und 

die Pflicht der Anwaltschaft zur Verschwiegenheit sol-

len einmal mehr torpediert werden. Im Wesentlichen 

geht es in diesem Gesetzesentwurf ganz sicher nicht 

um Steuervereinfachung oder um Wachstumschancen. 

Ganz im Gegenteil. Es würden nicht unerhebliche Kos-

ten für die Wirtschaft und die meldepflichtigen Steuer-

pflichtigen entstehen. Die Anwaltschaft soll zudem zur 

Verletzung Ihrer Verschwiegenheitspflicht veranlasst 

werden. Dabei sehen wir ganz sicher nicht tatenlos zu!“

Weitere Einzelheiten sind der Stellungnahme zu ent-

nehmen.   
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Neben den beA-Karten für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
gewährleisten auch die beA-Karten Mitarbeiter sowie beA-Softwarezertifikate 
sicheren Zugang zu den beA-Postfächern. 
Nachdem durch die Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer im vergangenen 
Jahr alle beA-Karten Basis ausgetauscht worden sind und den Anwältinnen und 
Anwälten damit bereits Karten der neuesten Generation zur Verfügung stehen, 
beginnt noch in diesem Jahr der Tausch der beA-Karten Mitarbeiter sowie der 
beA-Softwarezertifikate. 
Mit diesem informiert die Bundesnotarkammer über Hintergrund und Ablauf 
des anstehenden Tauschprozesses. 

I.   Einleitung
 
1.   Warum müssen die Zertifikate  
getauscht werden?

Digitale Zertifikate haben aus Sicherheitsgründen stets 

eine zeitlich begrenzte Gültigkeitsdauer. So ist sicher-

gestellt, dass sie immer dem aktuellen Stand der Technik 

sowie den neuesten Sicherheitsbestimmungen entspre-

chen. Die Zertifikate der beA-Karten Mitarbeiter sowie 

die beA-Softwarezertifikate haben jeweils eine Gültig-

keit von sieben Jahren. Die ersten im Jahr 2016 ausge-

gebenen Karten und Zertifikate laufen daher in diesem 

Jahr aus. Mit Ablauf der Gültigkeit eines Zertifikats 

kann es für den Zugang zum beA-Postfach nicht mehr 

verwendet werden.

2.   Gültigkeit eines Zertifikats 
und Dauer des Vertragsverhältnisses

Ein Vertrag über eine beA-Karte Mitarbeiter oder ein 

beA-Softwarezertifikat verlängert sich jeweils um ein 

Jahr, sofern er nicht sechs Wochen vor Ablauf gekündigt 

wird. Der Ablauf der technischen Gültigkeit eines Zer-

tifikats hat auf das Vertragsverhältnis keinen Einfluss. 

In laufenden Vertragsverhältnissen werden die Karten 

bzw. Zertifikate daher automatisch durch die Zertifizie-

rungsstelle der Bundesnotarkammer ausgetauscht, so-

fern nicht ausdrücklich anders gewünscht (hierzu siehe 

sogleich im nächsten Abschnitt). 

II.   Tauschprozess 
Wie werden Zertifikate getauscht?

1.   Tausch der beA-Karten Mitarbeiter

Im Rahmen laufender Vertragsverhältnisse werden 

sämtliche Karten rechtzeitig vor deren Ablauf durch 

die Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer aus-

getauscht (hierzu im Einzelnen unter a). Sollten Sie an 

dem konkreten Produkt jedoch keinen Bedarf mehr ha-

ben, teilen Sie uns dies bitte mit (hierzu im Einzelnen 

unter b).

Die Zertifizierungsstelle wird im August 2023 damit 

beginnen, die Anwältinnen und Anwälte zu informieren, 

deren Zertifikate auf den beA-Karten Mitarbeiter dem-

nächst auslaufen. Dies erfolgt mittels einer Nachricht 

ins beA. 

a)   Weitere Nutzung der beA-Karte Mitarbeiter 
gewünscht
 

Möchten Sie die beA-Karte Mitarbeiter weiterhin 

nutzen, müssen Sie nichts tun, um eine neue Karte zu 

erhalten. Bitte prüfen Sie lediglich Ihre im Bundeswei-

ten Amtlichen Anwaltsverzeichnis (BRAV) hinterlegte 

Kanzleianschrift auf Richtigkeit (https://bravsearch.

bea-brak.de/bravsearch/index.brak). Jeweils rechtzeitig

vor Ablauf des Zertifikats sendet Ihnen die Zertifizie-   ⏵

Tausch der beA-Karten Mitarbeiter  
und der beA-Softwarezertifikate

https://bravsearch.bea-brak.de/bravsearch/index.brak
https://bravsearch.bea-brak.de/bravsearch/index.brak
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rungsstelle automatisch eine Tauschkarte an die im 

BRAV hinterlegte Kanzleianschrift. Bei der Ausgabe von 

digitalen Zertifikaten handelt es sich um einen TÜV-zer-

tifizierten Prozess. Gemäß dieses Sicherheitskonzeptes 

erfolgt der Versand der beA-Karten ausschließlich an 

die im BRAV hinterlegte Kanzleiadresse. Es ist der Zer-

tifizierungsstelle daher nicht möglich, die Karten an eine 

andere Anschrift zu versenden.

Der Austausch ist für Sie kostenfrei. Sobald Ihnen die 

neue Karte vorliegt, bestätigen Sie bitte den Erhalt über 

einen in Ihr beA-Postfach gesendeten Bestätigungslink. 

Im Anschluss wird Ihnen die PIN in Ihr beA-Postfach 

übermittelt. Bitte denken Sie daran, die neue Karte für 

Ihr beA-Postfach zu berechtigen. Für diesen Vorgang 

wird auch die alte Karte mit gültigem Zertifikat benö-

tigt. Ist das Zertifikat der alten Karte einmal abgelau-

fen, kann sie nicht mehr für die Berechtigung der neuen 

Karte genutzt werden. Alle Informationen rund um die 

Berechtigung Ihrer neuen Karte in beA finden Sie auf 

der Hilfeseite des beA-Supports: https://portal.beasup-

port.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbeiterkartentausch.

b)   Weitere Nutzung der beA-Karte Mitarbeiter 
ist nicht gewünscht

Falls Sie keinen Bedarf mehr an der konkreten beA-Kar-

te Mitarbeiter haben, können Sie sich nach Erhalt der 

Ablaufbenachrichtigung mittels Ihrer beA-Karte Basis 

in Ihrem Kundenportal (https://zertifizierungsstelle.

bnotk.de/signaturkartenbestellung/user/profile) anmel-

den und dort auf den Austausch verzichten sowie das 

Vertragsverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt be-

enden.

Wählen Sie hierzu in Ihrem Kundenportal die Karte 

aus, die Sie nicht tauschen und deren zugrundeliegen-

des Vertragsverhältnis Sie kündigen möchten. Für diese 

Karte erhalten Sie anschließend keine Tauschkarte. Bit-

te beachten Sie die Kündigungsfrist von sechs Wochen 

zum jeweiligen Ende der Vertragslaufzeit. 

2. Tausch der beA-Softwarezertifikate

Auch die von der Zertifizierungsstelle ausgegebenen 

beA-Softwarezertifikate verlieren ab Dezember 2023 

sukzessive ihre Gültigkeit und müssen erneuert wer-

den. Für diese wird die Zertifizierungsstelle ebenfalls 

rechtzeitig eine Möglichkeit der Erneuerung bereitstel-

len und darüber auf ihrer Webseite (https://zertifizie-

rungsstelle.bnotk.de) informieren.   ⏵

Falls Sie seit Bestellung der Mitarbeitenden-

karten die Kanzlei gewechselt und die von Ihnen 

bestellten Karten weder gekündigt noch mitge-

nommen haben, ist es möglich, dass diese noch 

in Ihrer alten Kanzlei Verwendung finden. Diese 

Karten werden Ihnen ebenfalls in Ihrem Kunden-

portal angezeigt. 

Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrer ehe-

maligen Kanzlei in Verbindung und unterrichten 

Sie diese von Ihrer Kündigungsabsicht, damit 

dort neue Karten bestellt werden können. Eine 

Vertragsübernahme ist nicht möglich. 

Wichtiger Hinweis
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Der Tausch der Mitarbeitenden-Karten und Softwarezertifikate im Überblick

Die auf den beA-Karten Mitarbeiter aufgebrachten di-

gitalen Zertifikate sowie die beA-Softwarezertifikate 

laufen in den nächsten Jahren abhängig vom jeweils 

ursprünglichen Bestellzeitpunkt aus. Die Karten wer-

den in einem fortlaufenden Prozess automatisch von 

der Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer ge-

tauscht, sofern Sie nicht zuvor erklären, dass Sie einen 

Tausch für eine oder mehrere Ihrer Karten nicht wün-

schen und das zugrundeliegende Vertragsverhältnis 

kündigen möchten. 

Der Tauschprozess zusammengefasst

1.   Ablaufbenachrichtigung: Versand einer Benachrich-

tigung über ablaufende Zertifikate in das beA-Post-

fach des Vertragspartners

2.  Überblick über sämtliche beA-Karten Mitarbeiter 

mit ablaufenden Zertifikaten im Kundenportal 

(https://secure.bnotk.de/idp/Authn/UserPassword/

login/).

3.  Sie entscheiden sich für oder gegen einen Tausch der 

Karte/n

a)   Weitere Nutzung gewünscht

•  Sie prüfen die im Bundesweiten Amtlichen Anwalts-

verzeichnis (BRAV) hinterlegte Kanzleianschrift und 

informieren bei Änderungen Ihre zuständige Rechts-

anwaltskammer

•  Versand einer Tauschkarte an die im BRAV hinterleg-

te Kanzleianschrift

•  Sie bestätigen den Kartenerhalt über den Ihnen ins 

beA übermittelten Bestätigungslink

•  Versand der PIN in Ihr beA-Postfach

•  Sie berechtigen rechtzeitig vor Ablauf der alten Kar-

te Ihre neue Karte im beA-Postfach

b)   Keine weitere Nutzung gewünscht

•  Sie machen von der Kündigungsmöglichkeit im Kun-

denportal der Zertifizierungsstelle Gebrauch

•  Beendigung des Vertragsverhältnisses zum nächst-

möglichen Zeitpunkt

•  Sonderfall Kanzleiwechsel: ggf. Benachrichtigun der 

aktuellen Kartennutzer   

https://secure.bnotk.de/idp/Authn/UserPassword/login/
https://secure.bnotk.de/idp/Authn/UserPassword/login/
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Am 02.07.2023 ist das neue Hinweisgeberschutzgesetz 

(HinSchG) nach einem langen Gesetzgebungsverfahren 

in Kraft getreten. Das Gesetz, das die EU-Whistleblo-

wer-Richtlinie umsetzt, regelt den Schutz natürlicher 

Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 

Informationen über Verstöße erlangt haben und diese 

an eine hierfür eingerichtete Meldestelle weitergeben 

(sogenannte Hinweisgeber bzw. Whistleblower). Der 

Schutz der Hinweisgeber besteht insbesondere darin, 

dass Repressalien gegen sie verboten sind. Zu diesen 

Repressalien gehören Kündigungen oder Handlungen, 

die im Zusammenhang mit der Meldung einen Nachteil 

für die hinweisgebende Person darstellen.

Aus anwaltlicher Perspektive besonders relevant ist die 

Frage, welche Auswirkungen das Hinweisgeberschutz-

gesetz auf die anwaltliche Berufsausübung haben wird. 

Damit Sie sich einen ersten Überblick darüber verschaf-

fen können, ob Sie vom Hinweisgeberschutzgesetz be-

troffen sind und ggf. welche Pflichten auf Sie zukommen, 

haben wir Ihnen im Folgenden die wichtigsten Informa-

tionen zusammengestellt.

 

1.   Anwendungsbereich des HinSchG

Das HinSchG umfasst die Meldung von

•  strafbewehrten Verstößen,

•  bußgeldbewehrten Verstößen, soweit die verletzte 

Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder Gesund-

heit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten 

oder ihrer Vertretungsorgane dient, sowie

•  Verstößen gegen Rechtsvorschriften des Bundes und 

der Länder sowie unmittelbar geltende Rechtsak-

te der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft, soweit diese spezifische, in § 2 

Abs. 1 Nr. 3 HinSchG aufgeführte Schutzbereiche 

betreffen (bspw. Regelungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zum 

Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation, zur 

Sicherheit der Informationstechnik oder zu steuer-

lichen Pflichten).

Eine Meldung oder Offenlegung ist nicht geschützt, so-

fern durch die Meldung die anwaltliche Verschwiegen-

heitspflicht verletzt würde.

 

2.   Pflichten nach dem HinSchG

Ist der Anwendungsbereich des Gesetzes eröffnet, sind 

Repressalien des Arbeitgebers gegen Hinweisgeber ver-

boten. Hierzu gehören z. B. Kündigungen, die im Zusam-

menhang mit einer Meldung ausgesprochen werden. Im 

Falle von Repressalien haben die hinweisgebenden 

Personen entsprechende Schadensersatzansprüche. 

Hierbei besteht eine Beweislastumkehr zugunsten des 

Hinweisgebers.

Zur Abgabe einer Meldung stehen interne sowie exter-

ne Meldestellen zur Verfügung.

Beschäftigungsgeber mit mindestens 50 Beschäftigten 

sind verpflichtet, eine interne Meldestelle zu errichten. 

Damit können auch Anwaltskanzleien – unabhängig von 

der Rechtsform – nach dem HinSchG davon betroffen 

sein. Zu den Beschäftigten zählen alle Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer und alle Auszubildenden.

Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern sind nach 

dem Gesetz nicht verpflichtet, eine interne Meldestelle 

einzurichten. Da die sonstigen Regelungen des Hin-

weisgeberschutzgesetzes jedoch auf diese Anwendung 

finden, können Meldungen von Verstößen in kleineren 

Unternehmen, die keine interne Meldestelle eingerich-

tet haben, deshalb nur gegenüber einer externen Mel-

destelle eingereicht werden. Selbstverständlich steht es 

kleineren Unternehmen frei, auf freiwilliger Basis eine 

interne Meldestelle einzurichten.

Beim Bundesamt für Justiz wird zudem eine externe 

Meldestelle eingerichtet, an die sich Hinweisgeber wen-

den können, die keine interne Meldestelle nutzen möch-

ten oder deren Arbeitgeber keine interne Meldestelle 

eingerichtet hat. Daneben richten der Bund und die 

Länder weitere externe Meldestellen für die Meldung 

von Verstößen gegen spezifische Rechtsnormen ein  ⏵

Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)
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(bspw. bei der BaFin und dem Bundeskartellamt). Eine 

hinweisgebende Person soll die freie Wahl haben, ob sie 

sich zunächst an eine interne Stelle des Unternehmens 

oder an eine externe Meldestelle wenden möchte. In-

terne Stellen haben somit keinen Vorrang vor externen 

Meldestellen; gleichwohl soll die interne Meldestelle 

bevorzugt genutzt werden, wenn keine Einwände hier-

gegen bestehen.

Eine Meldung an eine interne oder externe Meldestelle 

darf durch den Arbeitgeber nicht behindert werden.

Dem Hinweisgeber kommt das HinSchG nur zugute, 

sofern er eine Meldung gemäß des HinSchG erstattet. 

Eine Übermittlung des Hinweises an die Öffentlichkeit 

ist daher durch das HinSchG nicht geschützt. Erst, wenn 

innerhalb der gesetzlichen Frist für eine Rückmeldung 

keine geeigneten Folgemaßnahmen ergriffen wurden 

oder der Hinweisgeber keine Rückmeldung über solche 

Folgemaßnahmen erhalten hat, unterfällt er auch hin-

sichtlich weiterer von ihm ergriffenen Maßnahmen dem 

HinSchG. Zudem bestehen eng gefasste Ausnahmen in 

Konstellationen, in welchem dem Hinweisgeber die Ab-

gabe einer Meldung nicht zugemutet werden kann (§ 32 

Abs. 1 Nr. 2 HinSchG).

Das Offenlegen unrichtiger Informationen über Verstö-

ße ist verboten.

 

3.   Einrichtung der internen Meldestelle

Die interne Meldestelle kann eine beim Arbeitgeber be-

schäftigte Person oder eine aus mehreren beschäftigten 

Personen bestehende Arbeitseinheit sein. Personen, die 

für die Meldestelle arbeiten, müssen entsprechend ge-

schult sein; sie dürfen auch andere Aufgaben und Pflich-

ten wahrnehmen, allerdings ist hierbei sicherzustellen, 

dass keine Interessenkonflikte entstehen.

 Meldekanäle müssen Meldungen in mündlicher (te-

lefonisch oder per Sprachnachricht) oder in Textform 

ermöglichen; auf Wunsch der hinweisgebenden Person 

sind auch persönliche Treffen zu organisieren.

Die Aufgaben einer internen Meldestelle können auch 

von beauftragten Rechtsanwälten oder Anwaltskanzlei-

en wahrgenommen werden.

Der Übernahme einer solchen Aufgabe stehen keine 

grundsätzlichen berufsrechtlichen Bedenken entge-

gen. Eine Tätigkeit als ausgelagerte interne Meldestelle 

ist vergleichbar beispielsweise mit den bisher bereits 

zulässigen Tätigkeiten als externer Datenschutz- oder 

Compliance-Beauftragter.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sich bei der Tä-

tigkeit als interne Meldestelle nicht um eine dem Be-

ruf des Rechtsanwalts vorbehaltene Tätigkeit handelt. 

Daher besteht die Möglichkeit, dass die Tätigkeit eines 

Rechtsanwalts als interne Meldestelle nach dem Hin-

SchG für ein Unternehmen eine gewerbliche Tätigkeit 

darstellt, die gewerbesteuerpflichtig ist (vgl. zur Frage 

der Gewerblichkeit von externen Datenschutzbeauf-

tragten BFH, Urt. v. 14.01.2020, Az. VIII R 27/17).  Eine 

gesetzgeberische oder richterliche Einschätzung zur 

Gewerblichkeit ausgelagerter interner Meldestellen 

liegt bislang nicht vor.

In berufsrechtlicher Hinsicht ist insbesondere das 

Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen zu 

beachten. Obwohl es sich bei der Tätigkeit als interne 

Meldestelle regelmäßig nicht um ein klassisches an-

waltliches Mandatsverhältnis handeln wird, ist auch das 

widerstreitende berufliche Tätigwerden außerhalb des 

Anwaltsberufs gem. §§ 43a Abs. 6, 45 Abs. 1 Nr. 3 BRAO 

unzulässig. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn 

die Tätigkeit als interne Meldestelle für das Unterneh-

men eines Dauermandanten übernommen werden soll.

Dabei gelten dieselben Maßstäbe wie für den Fall ei-

ner klassischen Interessenkollision aufgrund zweier 

einander widersprechender anwaltlicher Mandatsver-

hältnisse: Beiden Tätigkeiten muss ein einheitlicher 

Lebenssachverhalt zugrunde liegen und gleichzeitig 

müssen die Interessenlagen beider Tätigkeiten einan-

der widersprechen. Es wäre daher nicht zulässig, dass 

ein Rechtsanwalt, der einerseits als interne Meldestelle 

beauftragt ist, gleichzeitig dasselbe Unternehmen im 

Kündigungsverfahren gegen einen Hinweisgeber ver-

tritt. Ebenso könnte der Rechtsanwalt keine Meldung zu 

einem Verstoß bearbeiten, wenn er das Unternehmen 

zuvor zu dieser Thematik rechtlich beraten hat. Da im 

Vorfeld nicht einzugrenzen ist, welche Art von Hinwei-

sen bei der internen Meldestelle eingehen, ist sorgfältig 

zu prüfen, ob man sich für einen Dauermandanten als  ⏵
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interne Meldestelle zur Verfügung stellt. Liegt infolge 

eines eingegangenen Hinweises eine Interessenkollisi-

on vor, müssten beide Tätigkeiten – sowohl die als Mel-

destelle als auch das anwaltliche Mandatsverhältnis – 

niedergelegt werden.

Die abseits von berufsrechtlichen Betrachtungen lie-

genden Frage, ob der als Meldestelle beauftragte „Fir-

menanwalt“ als hinreichend unabhängig i.S.d. § 15 Abs. 1 

HinSchG zu bewerten ist, ist bislang noch nicht geklärt.

 

4.     und Pflichten  
der internen Meldestelle

Die interne Meldestelle ist u.a. verpflichtet,

•  gegenüber der hinweisgebenden Person den Ein-

gang der Meldung zu bestätigen,

•  zu prüfen, ob die eingegangene Meldung in den sach-

lichen Anwendungsbereich des HinSchG fällt,

•  zu prüfen, ob die eingegangene Meldung stichhaltig 

ist, und gegebenenfalls weitere Informationen ein-

zuholen,

•  Folgemaßnahen ergreifen, z. B. eine interne Unter- 

suchung oder die Weitergabe des Sachverhalts an 

eine zuständige interne Ermittlungseinheit (z. B. 

Compliance-Abteilung) oder Behörde (z. B. Polizei 

oder Staatsanwaltschaft), sowie

•  Die hinweisgebende Person binnen drei Monaten 

über die ergriffenen Maßnahmen sowie die Gründe 

hierfür zu informieren.

 

5.    Konsequenzen von Verstößen  
gegen das HinSchG

Verstöße gegen das HinSchG stellen Ordnungswidrig-

keiten dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden. 

Hierzu gehören die Nichterrichtung der internen Melde-

stelle, Behinderung einer Meldung und die Offenlegung 

von unrichtigen Informationen. Die Höhe des Bußgel-

des hängt vom jeweiligen Verstoß ab und beträgt bis zu

€ 50.000,--.

Den Gesetzestext zum HinSchG können Sie hier abru-

fen. Über für die Anwaltschaft relevante Entwicklungen 

zum HinSchG werden wir Sie auf unserer Internetseite 

regelmäßig informieren.   

Den Beitrag haben wir mit freundlicher Genehmigung der RAK München abgedruckt.

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/140/VO
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Über längere Zeit bestand eine Rechtsunsicherheit, ob 

Syndikusrechtsanwältinnen und -rechtsanwälte berech-

tigt und verpflichtet seien, den elektronischen Rechts-

verkehr aktiv zu nutzen, wenn sie gegenüber einem Ge-

richt tätig werden.

 

Mit Beschluss vom 23.05.2023, Az. 10 AZB 18/22

sorgte das Bundesarbeitsgericht nunmehr für Klarheit. 

Es entschied, dass ein Syndikusrechtsanwalt, der für ei-

nen Verband nach den Bestimmungen des ArbGG und 

der BRAO erlaubte Rechtsdienstleistungen gegenüber 

den Verbandsmitgliedern erbringt, berechtigt und ver-

pflichtet sei, den elektronischen Rechtsverkehr aktiv zu 

nutzen, wenn er gegenüber einem Gericht tätig werde 

und beispielsweise ein Rechtsmittel einlege. 

Diese Entscheidung begründete das Bundesarbeitsge-

richt damit, dass die Auslegung von § 46 g ArbGG unter 

besonderer Berücksichtigung von § 46 c ArbGG und 

§ 46 c Abs. 1 BRAO ergebe, dass ein Syndikusrechtsan-

walt, für einen Verband nach § 11 Abs. Satz 2 Nr. 4 und 

Nr. 5, Satz 3 ArbGG erlaubte Dienstleistungen gegen-

über den Verbandsmitgliedern erbringe, nach Satz 1 zur 

aktiven Nutzung des ERV nicht nur berechtigt, sondern 

verpflichtet sei, wenn er gegenüber einem Gericht tätig 

werde und – wie im Streitfall – ein Rechtsmittel einlege. 

Die Verpflichtung ergebe sich aus § 46 g Satz 1 ArbGG. 

Der Wortlaut der Norm differenziere nicht zwischen 

Rechtsanwälten und (Verbands-) Syndikusrechtsanwäl-

ten. Dies decke sich mit § 46 c Abs. 1 BRAO, wonach 

für Syndikusrechtsanwälte grundsätzlich die Vorschrif-

ten über Rechtsanwälte gälten, sofern nicht gesetzlich 

etwas anderes bestimmt sei. Aus dem Wortlaut des 

§ 46 g Satz 1 ArbGG lasse sich auch kein Anhaltspunkt 

dafür entnehmen, dass sich die Pflicht, den ERV aktiv 

zu nutzen, nur auf unmittelbare Prozessbevollmächtigte 

beziehe. Die Überschrift stelle auf eine Nutzungspflicht 

für Rechtsanwälte und in Satz 1 auf Schriftsätze ab, die 

durch einen Rechtsanwalt eingereicht würden. Eine 

Beschränkung auf den Fall der Vertretung einer Partei 

durch den Rechtsanwalt ergebe sich aus § 46 g Satz 1 

ArbGG mithin nicht.  

beA-Newsletter 4 / 2023 vom 29.06.2023

Syndikusrechtsanwältin/-anwalt 
Pflicht zur Nutzung des beA

https://www.bundesarbeitsgericht.de/wp-content/uploads/2023/06/10-AZB-18-22.pdf
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Damit ein Dokument im elektronischen Rechtsverkehr 

wirksam bei Gericht eingereicht wird, muss es nach 

§ 130 a Abs. 3 ZPO und den Parallelregelungen in den 

anderen Verfahrensordnungen von der den Schriftsatz 

verantwortenden Person qualifiziert elektronisch sig-

niert sein. Alternativ kann die Rechtsanwältin oder der 

Rechtsanwalt den Schriftsatz auf einem sicheren Über-

mittlungsweg einreichen. Dazu muss das elektronische 

Dokument mit einer einfachen Signatur versehen und 

höchstpersönlich aus dem eigenen beA versandt wor-

den sein. Die einfache Signatur erfordert, dass der Name 

der signierenden Person in Schriftzeichen wiedergege-

ben wird. Damit soll erkennbar sein, wer den Schriftsatz 

verantwortet. Das Bundesarbeitsgericht hat es in einer 

Entscheidung vom 25.08.2022, Az. 2 AZN 234/22, für 

Einzelanwältinnen und Einzelanwälte bei Nutzung des 

sogenannten sicheren Übermittlungswegs ausreichen 

lassen, wenn der Schriftsatz eines Einzelanwalts mit 

„Rechtsanwalt“ abgeschlossen wurde, ohne dass der 

Name unter dem Schriftsatz steht.

Im Falle eines in Einzelkanzlei tätigen Rechtsanwalts 

sei es anders als bei einer Sozietät möglich, zweifelsfrei 

zuzuordnen, wer die Verantwortung für den Schriftsatz 

übernehme.

Zu dieser Rechtsprechung äußerten inzwischen nach 

Informationen aus der Anwaltschaft verschiedene 

Oberlandesgerichte Zweifel. Sie verlangen auch bei in 

Einzelkanzlei tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-

wälten, dass diese elektronische Dokumente mit ihrer 

einfachen Signatur versehen, bevor sie sie höchstper-

sönlich aus ihrem beA versenden. Selbst wenn sich aus 

dem Briefkopf lediglich ein einzelner Rechtsanwalt oder 

eine einzelne Rechtsanwältin ergebe, sei nicht sicherge-

stellt, dass diese Person Verantwortung für den Schrift-

satz übernehme. Vielmehr könne auch eine andere Per-

son inhaltlich für das Schreiben verantwortlich sein. So 

bestehe die Möglichkeit, dass weitere Rechtsanwältin-

nen und Rechtsanwälte in der Kanzlei angestellt oder 

als freie Mitarbeiter tätig sein könnten. Zudem könne 

sich ein Rechtsanwalt unter seinem eigenen Briefkopf 

auch vertreten lassen.

 

Tipp für die Praxis: Wählen Sie den sichersten Weg und 

versehen Sie Schriftsätze auch dann mit einer einfachen 

Signatur vor dem Versand aus Ihrem beA, wenn Sie in 

Einzelkanzlei tätig sind! Für zur gemeinschaftlichen 

Berufsausübung verbundene Kolleginnen und Kollegen 

gilt dies ohnehin.  

Wählen Sie den sichersten Weg und versehen Sie 

Schriftsätze auch dann mit einer einfachen Signatur 

vor dem Versand aus Ihrem beA, wenn Sie in Einzel-

kanzlei tätig sind! 

Für zur gemeinschaftlichen Berufsausübung ver-

bundene Kolleginnen und Kollegen gilt dies ohnehin.

Tipp für die Praxis

beA-Newsletter 4 / 2023 vom 29.06.2023

Und noch einmal: Anforderungen an die einfache Signatur  
bei Nutzung des sicheren Übermittlungswegs
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Das Transparenzregister ist eine auf der Vierten 

EU-Geldwäscherichtlinie basierende Einrichtung zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-

zierung und die offizielle Plattform der Bundesrepublik 

Deutschland zur Erfassung der wirtschaftlich Berech-

tigten von juristischen Personen, Personengesellschaf-

ten und bestimmten Rechtsgestaltungen (transparenz-

pflichtige Rechtseinheiten). Das Bundesministerium der 

Finanzen hat die Bundesanzeiger Verlag GmbH im Jahre 

2017 mit der hoheitlichen Aufgabe beliehen, das Trans-

parenzregister zu führen (registerführende Stelle). 

Die gesetzlichen Pflichten gegenüber dem Transpa-

renzregister sind im Gesetz über das Aufspüren von 

Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz, 

abgekürzt: GwG) festgelegt. Alle transparenzpflichti-

gen Rechtsgestaltungen, die unter die Regelungen der 

§§ 20, 21 GwG fallen, sind mitteilungspflichtig. Nahe-

zu alle transparenzpflichtigen Rechtseinheiten sind in 

Deutschland verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtig-

ten zu ermitteln, deren Daten zu erfassen, aufzubewah-

ren, auf dem aktuellen Stand zu halten und dem Trans-

parenzregister unverzüglich zur Eintragung mitzuteilen. 

Die Mitteilung der wirtschaftlich Berechtigten an das 

Transparenzregister hat in elektronischer Form über 

die offizielle Plattform zu erfolgen. 

Um eine Meldung an das Transparenzregister vorzuneh-

men, ist eine Registrierung auf der offiziellen Plattform 

– www.transparenzregister.de – zwingend erforderlich. 

Die Registrierung sowie die Eintragung der wirtschaftlich 

Berechtigten sind kostenfrei. Als zusätzliche Hilfestellung 

führt ein kostenloser Einreichungsassistent mit gezielten 

Fragen durch den Eintragungsprozess – von der Anlage 

einer transparenzpflichtigen Rechtseinheit bis hin zur fer-

tigen Mitteilung der wirtschaftlich Berechtigten. Eintra-

gungen im Transparenzregister müssen durch die trans-

parenzpflichtige Rechtseinheit aktuell gehalten werden. 

Während nach der Rechtslage der Jahre 2017 bis 2022 

zahlreiche Rechtseinheiten unter bestimmten Umstän-

den nicht mitteilungspflichtig waren, bestehen seit einer 

Gesetzesänderung 2021 umfassende Mitteilungspflich-

ten. Zuletzt galten noch die gesetzlichen Eintragungs-

fristen, die inzwischen zu den folgenden Zeitpunkten 

abgelaufen sind (§ 59 Absatz 8 GwG): 

1.   Aktiengesellschaft, SE,  

Kommanditgesellschaft auf Aktien:  

31. März 2022  

2.   Gesellschaft mit beschränkter Haftung,  

Genossenschaft,  

Europäische Genossenschaft  

oder Partnerschaft:  

30. Juni 2022  

3.   in allen anderen Fällen  

(u. a. Kommanditgesellschaften und Vereine):  

31. Dezember 2022.  

Eine Ahndung fehlender Eintragungen durch das Bun-

desverwaltungsamt mit einem Bußgeld sowie der öf-

fentlichen Bekanntmachung der Bußgeldentscheidung 

auf der Homepage des Bundesverwaltungsamtes kann 

teilweise noch vermieden werden, wenn die Eintragung 

innerhalb eines Jahres nach Ablauf der o. g. Eintra-

gungsfrist nachgeholt wird (§ 59 Absatz 9 GwG). Es ist 

insofern für Ihre Mitglieder bzw. für deren Mandanten 

von großer Relevanz, fehlende Eintragungen schnellst-

möglich nachzuholen. 

Weitergehende Informationen zum Transparenzregister 

finden Sie auf der Internetseite des Bundesverwaltungs-

amtes (https://www.bundesverwaltungsamt.de/transpa-

renzregister/). Dort finden Sie in Form von FAQ auch kos-

tenlose Rechtshinweise zum Transparenzregister, welche 

fortlaufend durch die Behörde aktualisiert werden. ⏵

Berlin, 18.09.2023 / Jan Ziegner

Gesetzliche Mitteilungspflichten  
gegenüber dem Transparenzregister



MitteilungenMitteilungen

29Rechtsanwaltskammer Braunschweig  3  |  2023 ⬅

Die registerführende Stelle bietet zudem umfassende 

Informationen und kostenfreie Webinare zum Trans-

parenzregister und der Eintragung der wirtschaftlich 

Berechtigten an. Dieses Informationsangebot und die 

Anmeldung zu den Webinaren ist über die Internetsei-

te des Transparenzregisters (www.transparenzregister.

de) erreichbar. Zudem finden sich auf der Internetseite 

Kontaktmöglichkeiten zur registerführenden Stelle für 

verschiedene Fragestellungen. 
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Die Hülfskasse dankt allen Spender:innen, die ihrem 

Aufruf zur Weihnachtsspende im Jahr 2022 folgten.

Für Bedürftige innerhalb der Anwaltschaft gingen 

rund 210.500 Euro an Spenden ein! 

Die Mittel ermöglichten es, bundesweit an bedürfti-

ge Rechtsanwält:innen sowie deren Familien einen 

großzügigen Betrag auszuzahlen. Hiervon erhielten 

die Unterstützten aus dem Bereich der Rechtsan-

waltskammer Braunschweig einen Gesamtbetrag in 

Höhe von € 4.050,00 (Vorjahr: € 2.100,00). Erwachse-

ne und Kinder freuten sich über jeweils 700,00 Euro. 

Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der all-

gemeinen Inflation aufgrund des Ukraine-Krieges 

war diese Hilfe selbstverständlich sehr willkommen.

So konnte die Hülfskasse zum Beispiel die Witwe

eines Rechtsanwalts und deren zwei Kinder unter-

stützen. Der Familienvater war bei einem Autounfall

tödlich verunglückt.

Hochwasserhilfen 2022

Auch noch im Jahr 2022 zahlte die Hülfskasse an 

drei Kanzleien Hochwasserhilfen aus. Die Kanzleien 

wurde dem Verein über die Bundesrechtsanwalts-

kammer und den Deutschen Anwaltverein vermittelt. 

Es handelte sich um weitere Überweisungen an die 

von der Ahrflut im Jahr 2021 betroffenen Kanzleien.

Lebensumbrüche können jede/n treffen. Die Hülfs- 

kasse bittet um Kontaktaufnahme, sollten den

Leser:innen Personen innerhalb der Anwaltschaft

in Schwierigkeiten bekannt oder jemand selbst be-

troffen sein. Der Verein unterstützt nicht nur 

Rechtsanwält:innen (einschließlich ehemalige), son-

dern auch deren Witwe(r)n und Kinder.

Spendenmöglichkeiten

Online: https://huelfskasse.de/spenden/ 

Deutsche Bank Hamburg

IBAN DE45 2007 0000 0030 9906 00

BIC DEUTDEHHXXX    

Erfreuliches Ergebnis der Weihnachtsspendenaktion 2022  
und Hochwasserhilfen

⬅
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Neuzulassungen

Schwope, Marvin Braunschweig

Beckert, Philip Northeim

Körber, Bastian Wolfenbüttel

Hinze, Jan-Patrick Braunschweig

Buch, Inger Seeburg

Winter, Marleen Seesen

Torum, Pelin Braunschweig

Altergott, Viktor Braunschweig

Kapustin, Natalia Hann. Münden

Rust, Adrian Hann. Münden

Olpen, Mauritz Braunschweig

Trenkenschu, Anna                            Northeim

Anderweitige Zulassungen

Teupke, Jenny Göttingen

Dr. Günal, Deniz Wolfsburg

Jördening, Sebastian Braunschweig

Lafta, Raghda Göttingen

Sander, Ulrich Uslar

Aufnahme gem. § 206 BRAO

Kizmaz, Oguzhan Göttingen

Pryima, Roman Braunschweig

Vom 17.05.2023 bis 11.09.2023
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Syndikusrechtsanwaltszulassungen / 
Erstreckungen der Syndikuszulassung

Schütt, Lara Wolfsburg

Frohns, Madeline Wolfsburg

Hartmann, Jörg Braunschweig

Dietrich, Nils Wolfsburg

Wieland, Christian Rosdorf

Bielefeld, Henrik Braunschweig

Honstraß, Björn Braunschweig

Stollwerck-Bauer, Dinah Göttingen

Trenkenschu, Anna Hannover

Kökel, Efe Mert Wolfsburg

Zulassung als Berufsausübungsgesellschaft

ProMINT GmbH  

Rechts- und Steuerberatung
Wolfenbüttel

Vom 17.05.2023 bis 11.09.2023
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Löschungen  
(Widerruf / Wechsel des Kammerbezirks)

Borchers, Jens Bad Harzburg

Leder, Ulrich Bad Harzburg

Conzen, Sebastian Braunschweig

Fey, Hans Georg Braunschweig

Hempel, Christoph Braunschweig

Schade, Laura Braunschweig

Menge, Hans-Peter Duderstadt

Beismann, Eckhardt Einbeck

Aderhold, Nancy Göttingen

Münster, Klaus-Peter Göttingen

Queisner, Franziska Göttingen

Conrad, Henning Northeim

Latzel, Ute Northeim

Ziegler, Lothar Northeim

Bechstedt, Ralf Salzgitter

Luers, Heike Salzgitter

Du Bois, Marco Schöningen

Rostek, Frank Seeburg

Ewe, Susanne Seesen

Sauereisen, Ulrich Wendeburg

Hell, Berndt-Michael Wolfenbüttel

Lange, Dominic Wolfsburg

Vom 17.05.2023 bis 11.09.2023
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50 Jahre

Herr Rechtsanwalt Harald Borkott aus Goslar ist seit August 1973 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin Christa Friedrich aus Göttingen ist seit Oktober 1973 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Friedrich Lehmann aus Braunschweig ist seit Dezember 1973 zugelassen.

40 Jahre

Herr Rechtsanwalt Rainer Pommer aus Goslar ist seit August 1983 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Hans-Joachim Throl aus Wolfsburg ist seit September 1983 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Bernard Muschinsky aus Bad Sachsa ist seit September 1983 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Axel Schimmelpfennig aus Goslar ist seit September 1983 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Erwin Ritter aus Braunschweig ist seit November 1983 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin A. Paula Heider aus Braunschweig ist seit November 1983 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Detlev Giesler aus Braunschweig ist seit November 1983 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin Birgit Schlüter aus Braunschweig ist seit November 1983 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Michael Schlüter aus Braunschweig ist seit Dezember 1983 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin Karin Babke-Hauk aus Braunschweig ist seit Dezember 1983 zugelassen.

30 Jahre

Herr Rechtsanwalt Heinz Eggeling aus Braunschweig ist seit August 1993 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Uwe Herberholz aus Duderstadt ist seit August 1993 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Dirk Winkler aus Braunschweig ist seit Oktober 1993 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Wolfgang Kobusch aus Wolfenbüttel ist seit November 1993 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Thomas Beyer aus Braunschweig ist seit November 1993 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Hans-Jürgen Pfund aus Bovenden ist seit Dezember 1993 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Ingo Konnopka aus Northeim ist seit Dezember 1993 zugelassen.

Jubiläen – Rechtsanwälte/innen 

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen  

und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Anwaltsbüros,  

die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit zurückblicken können.
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40jähriges Jubiläum

Frau Kerstin Küster 

Eintritt 01.08.1983

30jähriges Jubiläum
Frau Kerstin Karger 

Eintritt: 01.09.1993

40jähriges Jubiläum

Frau Susanne Intveen

Eintritt: 01.08.1983

10jähriges Jubiläum
Frau Nicole Weiß

Jubiäen – Mitarbeiter/innen

Sie begann ihre Tätigkeit am 01.08.1983 

als Auszubildende in unserer Canzlei.

Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum 

und danken für die lange, treue und außer-

ordentlich angenehme Zusammenarbeit.

Appelhagen gratuliert ganz herzlich zum Firmen- 

jubiläum und dankt für die lange, treue und außer- 

ordentlich angenehme Zusammenarbeit und 

freut sich auf viele weitere gemeinsame Jahre.

Anlässlich Ihres 40jährigen Firmenjubiläums 

gratulieren wir ganz recht herzlich und bedanken

uns für die lange, treue und außerordentlich 

gute Zusammenarbeit und freuen uns auf die 

weiteren Jahre in der Kanzlei.

Wir gratulieren unserer langjährigen Mit- 

arbeiterin Frau Rechtsfachwirtin Nicole 

Weiß zu ihrem 10-jährigen Kanzleijubiläum 

und danken ihr für die lange, treue und 

außerordentlich angenehme Zusammen- 

arbeit.  

 

 

20jähriges Jubiläum 

Frau Susanne Steinmetzer (Eintritt: 01.01.2003) 

 

30jähriges Jubiläum  

Frau Silvia Owczorz-Neugebauer (Eintritt: 15.01.1993) 

 

Appelhagen gratuliert ganz herzlich zum Firmenjubiläum und dankt für die lange, treue und 
außerordentlich angenehme Zusammenarbeit und freut sich auf viele weitere gemeinsame 
Jahre! 

 

 

 

 

 

 

 

40jähriges Jubiläum 

Frau Kerstin Küster (Eintritt 01.08.1983) 

 

Sie begann ihre Tätigkeit am 01.08.1983 als Auszubildende in unserer Canzlei. 

Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum und danken für die lange, treue und 
außerordentlich angenehme Zusammenarbeit. 

 

 
20jähriges Jubiläum
Frau Christine Behrens 

Eintritt: 01.12.2003

 

 

40jähriges Jubiläum  
 

Frau Susanne Intveen 

Eintritt: 01.08.1983 

 

Anlässlich Ihres 40jährigen Firmenjubiläums 
gratulieren wir ganz recht herzlich und bedanken 
uns für die lange, treue und außerordentlich gute 
Zusammenarbeit und freuen uns auf die weiteren 
Jahre in der Kanzlei. 
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Seminare  |  Fortbildungen

Seminaranmeldungen – für Sie jetzt noch einfacher!

Sie können sich selbst direkt über unsere Homepage 

für unsere Seminare anmelden. Gehen Sie hierfür 

einfach auf unserer Internetseite in die Rubrik Fort-

bildung / Anwälte. Dort sehen Sie eine Übersicht der 

geplanten Seminare. Entweder klicken Sie direkt in 

der Tabelle auf „Jetzt buchen“ oder Sie scrollen etwas 

weiter nach unten und finden neben weiteren De-

tails zu den jeweiligen Veranstaltungen den Button 

„Hier gelangen Sie zur Buchung“. Dort geben Sie nun 

Ihre Daten ein und erhalten Ihre Anmeldebestäti-

gung / Rechnung per E-Mail. Klicken Sie gern hier und 

gelangen Sie direkt zu unserer Seminarübersicht.

Übersicht über unser Seminarangebot

10.11.2023 Update Steuerstrafrecht

 Referent: RA Karl-Heinz Mügge

15.11.2023 Kfz-Strafrecht, Verkehrsordnungswidrigkeiten 

 im Zusammenhang mit dem Kfz

 Referent: Bernd Schöning

22.11.2023 Kanzleiorganisation in der Praxis – 

 Zusammenspiel der analogen und digitalen Welt

 Referentin: Ronja Tietje  ⏵

29.11.2023 Gebührentaktik und -management 

 im familienrechtlichen Mandat

 Referentin: Karin Scheungrab

Online-Seminar

07.12.2023 Aktuelle Immobilienbesteuerung 2023

 Referent: Rudolf Jung

08.12.2023 Jahresupdate Arbeitsrecht

 Referent: Alexander Hirschmann

13.12.2023 Aktuelles aus dem Miet- und WEG-Recht

 Referent: Dr. Mathias Löffler   

 

⬅

https://www.rak-braunschweig.de/fuer-anwaelte/seminare-ueberblick.html%23/
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Mit der Kooperation für Online-Fortbildungen zwischen 

der Rechtsanwaltskammer Braunschweig und dem 

Deutschen Anwaltsinstitut e. V. (DAI) können Kammer-

mitglieder und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu einem ermäßigten Kostenbeitrag auf ein umfassen-

des eLearning-Angebot zugreifen. 

DAI eLearning Center

Das DAI eLearning Center eröffnet mit einem vielfäl-

tigen Angebot von unterschiedlichen Formaten und 

Themen eine praxisorientierte und flexible Art der 

Fortbildung vom eigenen Schreibtisch aus. Es bietet 

in den Gebieten der Fachanwaltsordnung textbasierte 

Online-Kurse zum Selbststudium und Online-Vorträge 

Live oder zum Selbststudium. Ergänzt wird das Angebot 

um weitere interessante Bereiche: Die videobasierten 

beA-Online-Kurse zeigen, wie das besondere elektro-

nische Anwaltspostfach eingerichtet und genutzt wer-

den kann. Die Mitarbeiter-Module erläutern interaktiv 

wichtige Themen des Kanzlei- bzw. Notariatsalltags.

Die Angebote mit der Kennzeichnung „Selbststudium“ 

sind für die Pflichtfortbildung gemäß § 15 Abs. 4 FAO 

geeignet. Mit diesen Kursen und Vorträgen können Teil-

nehmende bis zu 5 Stunden Ihrer Pflichtfortbildung er-

füllen. Online-Vorträge in der Live-Übertragung sind als 

Fortbildung nach § 15 Abs. 2 FAO geeignet und können 

somit für die gesamten 15 Zeitstunden genutzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

∙  Über 150 eLearning-Angebote

∙  Fortbildung in allen Fachgebieten der FAO

∙  Orts- und zeitunabhängig

∙  Gewohnt hohe DAI-Qualität

∙  Besondere Formate für Mitarbeiter

Einfache Anmeldung

Das eLearning-Angebot wird stetig erweitert und kann 

über die folgende Internetseite aktuell abgerufen und 

zu einem ermäßigten Kostenbeitrag für Mitglieder der 

Rechtsanwaltskammer Braunschweig und deren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gebucht werden: 

www.anwaltsinstitut.de/elearning

Bitte wählen Sie im Buchungsprozess den ermäßigten 

Kostenbeitrag für Mitglieder der Rechtsanwaltskam-

mer Braunschweig. Dieser beträgt 79,00 € für Online 

Kurse und 109,00 € für Online-Vorträge.

Weitere anschauliche Informationen im Video

Das DAI hat ein kurzes Video produziert, in dem das 

vollständige eLearning-Portfolio kompakt und verständ-

lich vorgestellt wird. Anhand von Beispielen wird ge-

zeigt, wie vielfältig die Fortbildungsmöglichkeiten sind 

und welche Besonderheiten und Vorzüge die einzelnen 

Angebote auszeichnen.   

Seminare für Anwälte

Online-Fortbildung in Kooperation mit dem DAI

Deutsches 

Anwaltsinstitut e. V.

Das DAI-Ausbildungsccenter in Bochum
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Im ersten Kolloquium des aktuellen Semesterpro-

gramms wollen wir uns mit den Herausforderungen der 

Prozessrechtsdigitalisierung aus rechtsvergleichender 

Perspektive beschäftigen. Im zweiten Kolloquium wer-

den wir uns mit dem Zivilprozess der Zukunft unter 

besonderer Berücksichtigung von Inkassodienstleis-

tungen und Schiedsgerichtsbarkeit auseinandersetzen. 

Die Anmeldung zu den Kolloquien ist ab sofort auf un-

serer Veranstaltungsseite unter https://www.reusz.eu/

veranstaltungen möglich. 

Das erste Kolloquium findet in diesem Semester im hy-

briden Format statt. Das zweite Kolloquium wird online 

bei Zoom stattfinden.

Bei der Lösung komplexer (Rechts-) Fragen lohnt sich 

regelmäßig ein Blick über die Grenzen und damit über 

den „eigenen Tellerrand“ hinaus. Im Rahmen des ers-

ten Kolloquiums am Dienstag, den 7. November 2023 

ab 17:00 Uhr wollen wir dementsprechend aus rechts-

vergleichender Perspektive untersuchen, wie andere 

Länder und damit unterschiedliche Rechtssysteme mit 

den Herausforderungen der Digitalisierung des Prozes-

srechts umgehen und welche Lösungen hier gefunden 

werden. Zu unserem Kolloquium haben wir mit Prof. Dr. 

Anna Nylund von der Universität Bergen, Prof. Dr. Bart 

Krans von der Universität Leiden und Prof. Dr. Thomas 

Garber von der Universität Graz sowie dem Vizepräsi-

denten des Obersten Gerichtshofs in Österreich, Prof. 

Dr. Matthias Neumayr, Vertreter aus EU- und Nicht-

EU-Staaten eingeladen, die auf dem Gebiet der Digitali-

sierung des Zivilverfahrensrechts zu den bekanntesten 

und profiliertesten in Europa gehören.

Im zweiten Kolloquium im Sommersemester 2023 am 

Freitag, den 2. Februar 2024 ab 17:00 Uhr wollen wir 

untersuchen, wie der Zivilprozess der Zukunft aussehen 

könnte. Bei der Beantwortung dieser Frage müssen in 

Anbetracht sinkender Eingangszahlen an den Zivilge-

richten die alternativen Streitbeilegungsmöglichkeiten 

einbezogen werden. Wir freuen uns deswegen bei die-

sem Kolloquium mit einem diversen Panel bestehend 

aus der ehemaligen Staatssekretärin und aktuellen Prä-

sidentin des Oberlandesgerichtes Celle, Stefanie Otte, 

dem Leiter des Case Managements der Deutschen In-

stitution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), Chun-Kyung 

Paulus Suh, und dem General Counsel für Deutschland 

beim internationalen Prozessfinanzierer Deminor Liti-

gation Funding, Dr. Malte Stübinger, über den Zivilpro-

zess der Zukunft zu diskutieren.   

Semesterprogramm der Göttinger Kolloquien zur Digitalisierung 
des Zivilverfahrensrechts Wintersemester 2023/2024

den „eigenen Tellerrand“ hinaus. 
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Göttingen, 15.09.2023 / Prof. Dr. Philipp Reuß, MJur (Oxford)
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Der Präsident
des Landgerichts Halle

Europäischer Tag  
der Justiz 2023
23. November 2023 in Halle (Saale)

Begehen Sie gemeinsam mit uns in Halle (Saale) den 
Europäischen Tag der Justiz! Im Rahmen der zentralen 
deutschen Veranstaltung anlässlich des Europäischen 
Tags der Justiz erwarten Sie in diesem Jahr interessante 
Workshops zu aktuellen Themen der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit im Strafrecht, zum europäi-
schen Insolvenzrecht und zur grenzüberschreitenden 
Unterhaltsdurchsetzung. Am frühen Abend laden  
wir Sie zu einer spannenden Podiumsdiskussion zum 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Justiz ein.

Der Europäische Tag der Justiz wurde im Jahr 2003 
gemeinsam vom Europarat und von der Europäischen 
Kommission ins Leben gerufen. Ziel ist es, Bürgerinnen 
und Bürgern die Justiz durch eine Vielzahl von Aktivi-
täten und Veranstaltungen näher zu bringen und über 
die Vorteile der engen Zusammenarbeit mit den euro-
päischen Partnerstaaten auch bei der grenzüberschrei-
tenden Durchsetzung von Ansprüchen zu informieren. 
Praktikerinnen und Praktiker aus der Justiz erhalten die 
Möglichkeit, sich aus erster Hand über die Neuerungen 
in der europäischen justiziellen Zusammenarbeit zu 
informieren und ihre Expertise im europäischen Recht 
zu vertiefen. 
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Begehen Sie gemeinsam mit uns in Halle (Saale) den 

Europäischen Tag der Justiz! Im Rahmen der zentralen 

deutschen Veranstaltung anlässlich des Europäischen 

Tags der Justiz erwarten Sie in diesem Jahr interessante 

Workshops zu aktuellen Themen der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit im Strafrecht, zum europäi-

schen Insolvenzrecht und zur grenzüberschreitenden 

Unterhaltsdurchsetzung. Am frühen Abend laden wir 

Sie zu einer spannenden Podiumsdiskussion zum Ein-

satz von Künstlicher Intelligenz in der Justiz ein. 

Der Europäische Tag der Justiz wurde im Jahr 2003 

gemeinsam vom Europarat und von der Europäischen 

Kommission ins Leben gerufen. Ziel ist es, Bürgerinnen 

und Bürgern die Justiz durch eine Vielzahl von Aktivi-

täten und Veranstaltungen näher zu bringen und über 

die Vorteile der engen Zusammenarbeit mit den euro-

päischen Partnerstaaten auch bei der grenzüberschrei-

tenden Durchsetzung von Ansprüchen zu informieren. 

Praktikerinnen und Praktiker aus der Justiz erhalten die 

Möglichkeit, sich aus erster Hand über die Neuerungen 

in der europäischen justiziellen Zusammenarbeit zu in-

formieren und ihre Expertise im europäischen Recht zu 

vertiefen.  ⏵
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Das Programm

Datum  23. November 2023

Veranstaltungsort Landgericht Halle

 Hansering 13, 06108 Halle (Saale)

13.30 Uhr         Fachveranstaltung

Begrüßung •  Jörg Engelhard 

Präsident des Landgerichts 

Halle 

 •  Veronika Keller-Engels 

Präsidentin des  

Bundesamts für Justiz 

 •  Dr. Frank Warnecke 

Abteilungsleiter, Ministerium 

für Justiz und Verbraucher-

schutz des Landes  

Sachsen-Anhalt

Workshops  •  Grenzüberschreitende  

Durchsetzung von Unterhalts-

ansprüchen in der EU – 

Wie gelingt das in der Praxis?

 •  Aktuelle Fragen des  

europäischen Insolvenzrechts 

› •  Digitale Beweiserhebung  

ohne Grenzen – 

Die E-Evidence-Verordnung

17.30 Uhr          Podiumsdiskussion

Begrüßung  •  Franziska Weidinger 

Ministerin für Justiz und 

Verbraucherschutz 

des Landes Sachsen-Anhalt

Thema •  Künstliche Intelligenz – 

Eine Chance für die Justiz?

 

Moderation  •  Prof. Dr. Stefan Huber, LL.M 

Universität Tübingen

Podium •  Florian Diekmann 

Präsident des Landgerichts 

Hechingen

 •  Klaus Meyer-Cabri 

Abteilungsleiter, 

Bundesministerium der Justiz

 •  Paul Nemitz 

Hauptberater für Strategien 

für den digitalen Wandel,  

Europäische Kommission

 •  Jan Spoenle 

Richter am Oberlandesgericht  

Stuttgart

 •  Dr. Cornelius Trendelenburg 

Richter am Amtsgericht  

Frankfurt am Main

im Anschluss  Stehempfang

Die Fachveranstaltung ist für eine Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung gemäß § 15 FAO konzipiert.

Eine Bescheinigung zur Vorlage bei der für die Entscheidung zur Anerkennung zuständigen örtlichen 

Rechtsanwaltskammer wird erteilt.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit finden Sie  hier . 

https://mj.sachsen-anhalt.de/news-details/europaeischer-tag-der-justiz-zentrale-veranstaltung-in-deutschland-am-23-november-2023-in-halle-saale


41⬅

Veranstaltungen

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  3  |  2023

Wir laden ein zu der Fortbildungsveranstaltung

 
Verteidigung in Jugendstrafverfahren
 

Referenten:

Richterin am Amtsgericht Jutta Glahn, Hannover

Erste Staatsanwältin Urte Rienhoff, Hannover

KHKin Ines Schürmeyer, Hannover

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Dr. Holger Nitz, Hannover

am 17.11.2023, 15.00–18.00 Uhr

Hanns-Lilje-Haus, Knochenhauerstraße 33, 30159 Hannover

 
Themenübersicht
 

Durch das Gesetz zur Neuregelung der notwendigen Verteidigung vom 10.10.2019 

wurde das Institut der notwendigen Verteidigung im Gefolge der Umsetzung der 

EU-Richtlinie 2016/1919 neu strukturiert. Gerade im Bereich des Jugendrechtes 

hat dies zu einer Ausweitung der Pflichtverteidigung geführt. In der Veranstaltung 

soll das Haus des Jugendrechts Hannover und die dort stattfindenden Fallkonfe-

renzen vorgestellt werden. Es soll diskutiert werden, ob die Besonderheiten des 

Jugendstrafrechts auch eine „andere“ Verteidigung erfordern.

Die Veranstaltung richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kenntnisse 

in der Verteidigung in Jugendstrafverfahren auffrischen oder vertiefen möchten.

Die Teilnehmenden erhalten eine Bescheinigung  

nach § 15 FAO (3 Zeitstunden).

Anmeldungen bitte ausschließlich schriftlich,  

per Fax (0541 / 200 67 729) oder E-Mail (info@vnbs.de)  

an die Geschäftsstelle der VNBS.

Die Teilnahmegebühr beträgt 100,00 € für Mitglieder der Strafverteidigervereinigungen und 
150,00 € für Nichtmitglieder. Für Kolleginnen und Kollegen, die nicht länger als drei Jahre zur 
Anwaltschaft zugelassen sind, beträgt die Gebühr 80,00 € (Mitglieder) bzw. 100,00 € (Nicht-
mitglieder). Die Teilnahmegebühr ist zahlbar nach Eingang der Rechnung, und zwar ausschließ-
lich durch Überweisung auf das Konto der VNBS Postbank Hannover, IBAN: DE80 2501 0030 
0021 3273 08 (BIC: PBNKDEFF) (bitte keine Schecks!). Wir weisen darauf hin, dass mit der 
Anmeldung der Seminarvertrag zustande kommt. Für den Fall unzureichender oder überzäh-
liger Anmeldung behalten wir uns den Rücktritt vor. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei 
kurzfristigen Abmeldungen (ab eine Woche vor Seminarbeginn) die Seminargebühr von uns 
geltend gemacht werden muss und wir in diesem Fall grundsätzlich keine Rückerstattung der 
Gebühr vornehmen können. Mit einer Übertragung der Teilnahmeberechtigung sind wir jedoch 
einverstanden, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers rechtzeitig mitgeteilt 
werden.   

Verteidigung in der Revisionsinstanz

Vereinigung Niedersächsischer und Bremer 
Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e.V.

Osnabrück   |   Rechtsanwalt Joë Thérond
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